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Vertragsbestimmungen, Verbraucherinformationen, 
Ergänzende Informationen für Fernabsatzverträge, 
Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

1. Vertragsgrundlagen
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag 
und den 
- Allgemeinen Wohngebäude- Versicherungsbedingungen (VGB2010)
- vereinbarten Klauseln
- Besondere Bedingungen zur Mietverlustversicherung (ABM2008)

A.   Vertragsbestimmungen

- Allgemeine Bedingungen zur Elektronikversicherung (ABE2008)
- etwaigen besonderen Vereinbarungen, den gesetzlichen sowie 

den nachfolgenden Bestimmungen.
- Merkblatt zur Datenverarbeitung
- Satzung der Ostangler Brandgilde

1. Ihr Versicherer ist die OSTANGLER BRANDGILDE VVaG, 
Flensburger Straße 5, 24376 Kappeln, Tel. 04642-91470, Fax
04642-914777, 
E-Mail: info@oab.de, Internet: www.ostangler.de
Vorstand:
Vorsitzender: Jens-Uwe Rohwer, Andreas Schmid
Aufsichtsrat: Vorsitzender: Hans-Walter Jens 
Amtsgericht Flensburg - HRB Nr. 158 KA
Gesellschafter der OSTANGLER BRANDGILDE VVaG: Die OSTANGLER
BRANDGILDE ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, das heißt, 
wir gehören unseren Mitgliedern.

2. Auf das Versicherungsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung 

 3. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt.

4. Die Angaben zur Beitragshöhe und die Zahlweise ergeben sich aus
Antrag und Versicherungsschein. Die gesetzliche Versicherungssteuer 
ist in den ausgewiesenen Beiträgen enthalten. Nebengebühren und
Kosten werden nicht erhoben.

5. Die für die Zulassung und für Beschwerden zuständige Aufsichtsbe-
hörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Be-
reich Versicherungen – Graurheindorfer Strasse 108, 53117 Bonn.

6. Wir sind dem Abkommen der Feuerversicherer über einen Regress-
verzicht bei übergreifenden Feuerschäden beigetreten. Der Verzicht
erfasst Regressforderungen von 150.000 bis 600.000 Euro. Auf Regress-
forderungen unter 150.000 Euro verzichten die Abkommenspartner
nicht, weil sie sich gegen Regresse in dieser Höhe durch Abschluss einer 
Haftpflichtversicherung selbst schützen können. Ein Regressverzicht,
der über die Grenze von 600.000 Euro hinausgeht, kann nur auf Antrag 
gegen Einrichtung eines besonderen Entgelts gewährt werden.

7. Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers
(§8 Versicherungsvertragsgesetz)

7.1  Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 
14 Tagen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform (z. B. Brief, Fax, Email) 
gegenüber dem Versicherer zu erklären und muss keine Begründung 
enthalten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Der
Widerruf ist zu richten an: OSTANGLER BRANDGILDE VVaG, Flensburger 
Straße 5, 24376 Kappeln.

7.2  Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Unter-
lagen dem Versicherungsnehmer in Textform zugegangen sind:
a. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen ein-

schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die 
weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 und

b. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und
über die Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versicherungsneh-
mer seine Rechte entsprechend den Erfordernissen des einge-
setzten Kommunikationsmittels deutlich macht und die den Na-
men und die Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf
zu erklären ist, sowie einen Hinweis auf den Fristbeginn und auf
die Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 enthält. 

Die Belehrung genügt den Anforderungen des Satzes 1 Nr. 2, wenn das 
vom Bundesministerium der Justiz auf Grund einer Rechtsverordnung 
nach Absatz 5 veröffentlichte Muster verwendet wird. Der Nachweis 
über den Zugang der Unterlagen nach Satz 1 obliegt dem Versicherer.

B.   Verbraucherinformationen nach §10a Abs. 1 Versicherungsaufsichtsgesetz

7.3  Das Widerrufsrecht besteht nicht 
a. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als

einem Monat, 
b. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, 

es handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b 
Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

c. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf arbeits-
vertraglichen Regelungen beruhen, es sei denn, es handelt sich 
um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs,

d. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des Arti-
kels 10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungs-
vertragsgesetz,

Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Versicherungsverträgen, 
die von beiden Vertragsparteien auf ausdrücklichen Wunsch des Ver-
sicherungsnehmers vollständig erfüllt sind, bevor der Versicherungs-
nehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.

7.4  Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist, abwei-
chend von Absatz 2 Satz 1, nicht vor Erfüllung auch der in § 312e Abs. 1 
Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelten Pflichten.

7.5  Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Inhalt und Gestaltung 
der dem Versicherungsnehmer nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 mitzutei-
lenden Belehrung über das Widerrufsrecht festzulegen.

8. Rechtsfolgen des Widerrufs (§9 Versicherungsvertragsgesetz)
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zin-
sen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangende Leistung sowie 
Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur 
in verschlechterten Zustand zurückgewähren beziehungsweise heraus-
geben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Versicherung 
der Sache müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Verschlechte-
rung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die 
Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter 
„Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das 
Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladenge-
schäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unse-
re Kosten und Gefahr zurückzusenden. Nicht paketfähige Sachen wer-
den bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie 
mit der Absendung Ihrer Widerrufsbelehrung oder der Sache, für uns 
mit deren Empfang. Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 wirksam aus-
geübt, sind Sie auch an einen mit dem Versichrungsvertrag zusammen-
hängenden Vertrag nich mehr gebunden. Ein zusammenhängernder 
Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezung zu dem widerrufenen Vertrag 
aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten 
auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem 
Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch ver-
langt werden.

9. Die für die Zulassung und für Beschwerden zuständige Aufsichtsbe-
hörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Be-
reich Versicherungen – Graurheindorfer Strasse 108, 53117 Bonn.

10. Ombudsmann: Versicherungsombudsman e.V., Postfach 080632, 10006 
Berlin; Tel.: 030- 206 058 0

Diese Informationen gelten für Versicherungsverträge,  die unter aus-
schließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z.B. Brief, Te-
lefon, Fax, Email, Internet) abgeschlossen werden (Fernabsatzverträge).

1. Der Vertrag kommt durch die Übersendung des Versicherungsscheins 
zustande.

2. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen in Text-
form ohne Begründung widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt am
Tage des Abschlusses des Fernabsatzvertrages bzw. – falls Ihnen die
Vertragsbestimmungen einschl. der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen und die beiliegenden Informationen zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses noch nicht vorlagen – mit dem Zugang der ge-
nannten Unterlagen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs. Durch den Widerruf wird der Vertrag un-
wirksam. Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag von beiden
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht,
soweit im Vertrag nicht ein anderes vereinbart ist, nicht bei Fernab-

C.  Ergänzende Informationen für Fernabsatzverträge

satzverträgen über Versicherungen mit einer Laufzeit von weniger 
als einem Monat. Sofern Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben, haben wir 
nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämie zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den auf die Zeit bis 
zum Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie haben Sie in 
diesem Fall zu zahlen. Die Erstattung durch uns muss unverzüglich, 
spätestens 30 Kalendertage nach Zugang des Widerrufs erfolgen.  So-
weit Sie ein Widerspruchsrecht nach den gesetzlichen Vorschriften 
über Fernabsatzverträge haben, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht 
gem. § 5 a VVG bzw. ein Widerrufsrecht gem. § 8 VVG nicht zu.

3. Unsere Hauptgeschäftstätigkeit besteht im Betrieb der Haftpflicht-,
Unfall- und Sachversicherungen.

4. Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen werden in
deutscher Sprache mitgeteilt; die Kommunikation während der Lauf-
zeit des Vertrages wird in deutscher Sprache geführt.
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Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die 
sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, 
Versicherungsfälle, Risiko-/ Vertragsenderungen) ergeben, an Rückversi-
cherer zur Beurteilung des Risikos, zur Abwicklung der Rückversicherung 
sowie zur Beurteilung der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an 
den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur Wei-
tergabe an andere Versicherer übermittelt.
Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Ver-
trages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten 
(Versicherungs-) Verträgen und bei künftigen Anträgen.
Ich willige ferner ein, dass die Ostangler Brandgilde VVaG meine allge-
meinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen Daten-
sammlungen führen und an den/die für mich zuständigen Vermittler 
weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner 
Versicherungsahngelegenheiten dient.

D.   Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Im Zuge der Beratungs- und Betreuungspflicht sowie der Qualitätskontrol-
le, erkläre ich mich damit einverstanden, schriftlich und / oder telefonisch 
informiert zu werden.
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter 
ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Lei-
stungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in son-
stigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen.
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermit-
telt werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es 
zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des 
Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir vor 
Vertragsabschluss (mit weiteren Verbraucherinformationen), auf Wunsch 
auch sofort, überlassen wird.

1. Vertragsuntergrundlagen
Anträge
Wohngebäudeantrag 

Vertragsvarianten
Wohngebäude Exclusiv Fair Play
Es gelten neben den in den VGB 2010 beschriebenen Leistungen die 
Exclusiv Fair Play Klauseln.

 œ Gilt solange nichts anderes vereinbart als standardmäßig beantragt.
Wohngebäude Exclusiv Fair Play Spar 1000
Es gelten neben den in den VGB 2010 beschriebenen Leistungen die 
Exclusiv Fair Play Klauseln. 
Eine generelle Selbstbeteiligung (SB) von 1000 EUR je Schadenfall – zu-
sätzlich zu den bereits in den Klauseln Exclusiv Fair Play geregelten 
Selbstbeteiligungen – gilt als vereinbart.
œ Gilt nur soweit ausdrücklich vereinbart und dokumentiert.
Wohngebäude Standard 
Es gelten ausnahmslos/ ohne Abweichungen die in den VGB 2010 be-
schriebenen Leistungen. 

 œ Gilt nur soweit ausdrücklich vereinbart und dokumentiert.
œ Ist nicht möglich bei der Tarifvariante Exclusiv Fair Play SB 1000

Bedingungen
Wohngebäude – Vertragsbedingungen
- Allgemeine Wohngebäudeversicherungsbedingungen (VGB 2010)
- Klauseln für Wohngebäude Exclusiv Fair Play oder Exclusiv Fair Play SB 1000

Anwendungsbereich
Die Beitragsrichtlinien gelten für die Versicherung von
- Gebäuden, die ganz oder mindestens zur Hälfte Wohnzwecken dienen

Der Tarif gilt für Wohngebäude mit einer VS bis 80.000 M (Wert 1914)

2. Antragsaufnahme 
Zeitpunkt
Anträge dürfen nicht früher als 1 Jahr vor Vertragsbeginn aufgenommen 
werden.

Risikofragen des Versicherungsmaklers
Die vom Versicherungsmakler verwendeten Risikofragen zu gefahrerheb-
lichen Umständen werden als Fragen des Versicherers, Ostangler Brandgil-
de, anerkannt. Sie stellten somit wichtige Fragen des Versicherers für den 
Vertragsabschluss dar.

Vertragsbeginn/-ablauf
- Vertragsbeginn ist frühestens der Tag der Antragstellung. Ein Vertragsbe-
ginn vor diesem Zeitpunkt ist unzulässig.
- Die Vertragsdauer darf höchstens 3 Jahre betragen, und zwar auch bei 
Ersatzverträgen.

Aushändigung der Antragsdurchschrift und der Vertragsbedingungen
Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die in Betracht kom-
menden Klauseln und besonderen Vereinbarungen werden dem Antrag-
steller vor Antragsaufnahme überlassen.
Dem Antragssteller ist immer eine  Antragsdurchschrift auszuhändigen.

E. Erläuterungen zur Wohngebäudeversicherungen

Unterschriften
Der Antrag und etwaige Fragebögen, Risikobeschreibungen und Lagepläne 
sind vom Antragsteller zu unterschreiben. Bei Anträgen von Minderjäh-
rigen ist zusätzlich die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Bei vereinbartem Lastschriftverfahren ist bei Abschluss des Vertrages ein 
gesondertes SEPA Lastschriftmandat zu unterschreiben.

3. Beiträge / Zuschläge
Die im Tarif ausgewiesenen Beiträge und Zuschläge gelten für normale Risi-
koverhältnisse mit mindestens 1-jähriger Vertragsdauer. 
Hinzu kommt die gesetzliche Versicherungssteuer.
Laufzeitrabatt (3 Jahre): 5% Nachlass 
Bestehende oder beantragte Hausratversicherung bei der Ostangler:
10 % Nachlass
Bestehende oder beantragte Haftpflichtversicherung bei der Ostangler: 
5 % Nachlass
Bestehender oder beantragter weiterer Vertrag bei der Ostangler:  
5 % Nachlass
(Insgesamt bis 25 % auf die Wohngebäude-Prämie)

4. Unterjährige Versicherungen
Unterjährige Versicherungen - also kurzfristiges Geschäft - können grund-
sätzlich nicht gezeichnet werden.   In besonderen Ausnahmefällen ist eine 
Abstimmung mit der Verwaltung erforderlich

5. Mindestbeiträge
Wohnhäuser
Der Mindestbeitrag beträgt je Vertrag 40 EUR 

Ferien-, Wochenend- und Gartenhäuser
Der Mindestbeitrag beträgt je Vertrag 40 EUR 

6. Ratenzahlung
Wünscht der Antragsteller den Jahresbeitrag in Raten zu entrichten, so 
sind die nachstehenden Ratenzahlungszuschläge zu erheben:

- bei halbjährlicher Zahlungsweise        3 %
- bei vierteljährlicher Zahlungsweise    5 %

Die Mindestrate darf den Betrag von 40,- EUR nicht unterschreiten. 
Der Beitrag wird – sofern die Mindestrate von 40 EUR nicht überschritten 
wird – per  Lastschrifteinzugsverfahren eingezogen.

7. Nutzungsart
Die Nutzung der zu versichernden Gebäude hat wesentlichen Einfluss auf 
die Beitrags - und Vertragsgestaltung. Die Beitragsrichtlinien für die Wohn-
gebäude- Versicherung unterscheiden sich nach folgenden Nutzungs-
arten:

- reine Wohngebäude
- Ferien und Wochenendhäuser
- Wohn - und Geschäftsgebäude bis maximal 50 % betrieblicher  
  Nutzung

Wichtig ist hierbei, ob von den im Gebäude befindlichen gewerblichen Be-
trieben eine höhere Gefahr ausgeht.

Leerstand
Leerstand eines Gebäudes muss angezeigt werden und stellt eine Gefah-
renerhöhung dar. Zuschlag:  50 %
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8. Bauweise der Gebäude

Der Tarif unterscheidet nach folgenden Bauweisen:

Bauartklasse Außenwände Dachung

I / II Massiv  ( Mauerwerk Beton )
Stahl- oder Holzfachwerk mit Stein- oder Glasfüllung
Stahl- oder Stahlbetonkonstruktion mit Wandplattenverkleidung aus nichtbrennbarem Ma-
terial
(z. B. Profilblech, Asbestzement, kein Kunststoff)

hart
(z. B.: Ziegel, Schiefer, Betonplatten,
Asbestzementplatten, Metall,     
gesandete Dachpappe)

III Holz, Holzfachwerk mit Lehmfüllung
Holzkonstruktion mit Verkleidung jeglicher Art, Stahl-
oder Stahlbetonkonstruktion mit Wandplattenverkleidung aus
Holz oder Kunststoff, Gebäude mit einer
oder mehreren offenen Seiten

IV wie Klasse I oder II weich 

V wie Klasse III z. B.: vollständige oder teilweise
Eindeckung mit Holz, Reet, Schilf, Stroh u.ä.

Fertighausgruppen

Gruppe Außenwände Dachung

1 In allen Teilen - einschließlich der tragenden
Konstruktion - feuerbeständige Bauteile

hart
z. B.: Ziegel,
Schiefer, Betonplatten, Asbestzement-platten, 
Metall, gesandete Dachpappe 2 Fundament massiv, tragende Konstruktion aus Stahl, Holz, Leichtbauteilen oder dgl., Um-

fassungswände und tragenden Konstruktion nach innen und außen mit feuerhemmenden, 
nichtbrennbaren Baustoffen ummantelt bzw. verkleidet (z. B. Putz, Klinkersteine, Gipsplat-
ten; nicht: Metall /-folien)

3 wie Gruppe 2, jedoch ohne feuerhemmende
Ummantelung bzw. Verkleidung

Fertighäuser der Gruppe 1 und 2 werden wie Bauartklasse I / II bewertet.

Fertighäuser der Gruppe 3 werden wie Bauartklasse  III bewertet.

11. Gebäudealter

Das Gebäudealter kann Einfluss auf den Schadenbedarf und damit auf den Beitrag haben. Deshalb können sich für Gebäude unterschiedlichen Alters unterschied-
liche Beiträge ergeben.

Für die verschiedenen Gebäudealter gibt es folgende Gebäudealterungsfaktoren:

Gebäudealter in Jahren Faktor %o Gebäudealter in Jahre Faktor

0 bis 2
         3
         4
         5
         6
         7
         8
         9
       10
       11
       12
       13

0,800
0,816
0,833
0,850
0,867
0,885
0,903
0,921
0,940
0,959
0,979
0,999

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ab 25

1,019
1,040
1,061
1,083
1,105
1,128
1,151
1,174
1,198
1,222
1,247
1,272

9. Tarifzonen

Der Ostangler – Wohngebäudetarif unterscheidet folgende Gefahren nach Tarifzonen:

- Sturmversicherung
- Leitungswasserversicherung

Die Einteilung der Tarifzonen entspricht den Tarifzonen des GDV.
Die Tarifzonen der einzelnen Gefahren entnehmen Sie bitte unserem Tarifrechner.

In der Feuerversicherung unterscheidet der Ostangler Wohngebäudetarif keine Tarifzonen.
Hier unterscheidet die Ostangler nach Bauartklasse und Art der Nutzung (Wohnhaus und Ferienhaus).

Elementarzoneneinteilung

Nach Zürs und der Erdbebenzoneneinteilung gemäß den Tarifzonen des GDV.

10. Gebäudeschätzung:
Für jedes Wohngebäude wird von der OSTANGLER zu Vertragsbeginn eine kostenfreie Gebäudeschätzung durchgeführt. Beträgt das Vertragsverhältnis weniger als
5 Jahre, werden wir die Mitglieder anteilig an den Kosten beteiligen (30 EUR für jedes Jahr, welches der Vertrag weniger als 5 Jahre bestanden hat).
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Abschnitt „A“
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall),

generelle Ausschlüsse
§ 2 Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Implosion,

Luftfahrzeuge
§ 3 Leitungswasser
§ 4 Naturgefahren
§ 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort
§ 6 Wohnungs- und Teileigentum
§ 7 Versicherte Kosten
§ 8 Mehrkosten
§ 9 Mietausfall, Mietwert
§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme
§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der Gleitenden Neuwertversi-

cherung, Unterversicherung
§ 12 Prämie in der Gleitenden Neuwertversicherung und deren Anpassung
§ 13 Entschädigungsberechnung
§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 15 Sachverständigenverfahren
§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten des Versiche-

rungsnehmers vor dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschriften
§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände
§ 18 Veräußerung der versicherten Sachen

Allgemeine Wohngebäude Versicherungsbedingungen
(VGB 2010 – Wert 1914)

Abschnitt „B“
§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis

zum Vertragsschluss
§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende des Vertrages
§ 3 Prämien, Versicherungsperiode
§ 4 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspäteter Zahlung

oder Nichtzahlung
§ 5 Folgeprämie
§ 6 Lastschriftverfahren
§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
§ 9 Gefahrerhöhung
§ 10 Überversicherung
§ 11 Mehrere Versicherer
§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
§ 13 Aufwendungsersatz
§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen
§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall
§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
§ 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen
§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters
§ 19 Repräsentanten
§ 20 Verjährung
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Abschnitt „A“

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle Aus-
schlüsse

1. Versicherungsfall
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a) Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Implosion, 

Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung, 

b) Leitungswasser,
c) Naturgefahren

aa) Sturm, Hagel,
bb) Weitere Elementargefahren

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.
Jede der Gefahrengruppen nach a), b) und c) aa) kann auch einzeln versi-
chert werden. 
Die Gefahrengruppe nach c) bb) kann ausschließlich in Verbindung mit 
einer oder mehreren unter a) bis c) aa) genannten Gefahren versichert 
werden.

2. Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie
a) Ausschluss Krieg 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse,
Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

b) Ausschluss Innere Unruhen
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.

c) Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung 
oder radioaktive Substanzen.

§ 2 Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Implosion,
Luftfahrzeuge

1. Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a) Brand,
b) Blitzschlag,
c) Überspannung durch Blitz,
d) Explosion, Implosion,
e) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner

Ladung
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

2. Brand
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstan-
den ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubrei-
ten vermag.

3. Blitzschlag
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen
Einrichtungen und Geräten sind nur versichert, wenn an Sachen auf dem 
Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schä-
den anderer Art entstanden sind. Spuren eines Blitzschlags an diesem
Grundstück, an dort befindlichen Antennen oder anderen Sachen als elek-
trischen Einrichtungen und Geräten stehen Schäden anderer Art gleich.

4. Überspannung durch Blitz
Überspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch Überspannung,
Überstrom und Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige at-
mosphärisch bedingte Elektrizität an versicherten elektrischen Einrich-
tungen und Geräten entsteht.

5. Explosion, Implosion
a) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder 

Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur
vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, 

dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und 
außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters 
eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist 
ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

b) Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines 
Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unter-
druckes.

6. Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind 
a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbe-

ben; 
b) Sengschäden;
c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Ver-

brennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die an
Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auf-
tretenden Gasdruck entstehen;

d) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass 
sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu son-
stigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt auch für Sachen, in de-
nen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder 
weitergeleitet wird.

Die Ausschlüsse gemäß b) bis d) gelten nicht für Schäden, die dadurch 
verursacht wurden, dass sich an anderen Sachen eine versicherte Gefahr 
gemäß Nr. 1 verwirklicht hat.

7. Selbstbehalt
Bei Überspannungsschäden durch Blitz nach Nr. 4 wird im Versicherungs-
fall der im Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbehalt abgezogen.

§ 3 Leitungswasser

1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden
Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden ein-
tretende
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren 

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit
verbundenen Schläuchen;

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen;

cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen;
sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder
vergleichbaren Anlagen sind;

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen:
aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen

(z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, 
Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche;

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich 
der Bodenplatte. Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten 
als Rohre innerhalb des Gebäudes. Soweit nicht etwas anderes verein-
bart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte (tra-
gend oder nicht tragend) nicht versichert.

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden
Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden
eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zulei-
tungsrohren der Wasserversorgung oder an den Rohren der Warmwas-
serheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarhei-
zungsanlagen soweit
a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen die-

nen und
b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden und
c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

3. Nässeschäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 
bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder be-
schädigt werden oder abhanden kommen. Das Leitungswasser muss aus
Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbun-
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denen Schläuchen, den mit diesem Rohrsystem verbundenen sonstigen 
Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen, aus Einrichtungen der 
Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Klima- Wärmepumpen oder Solarhei-
zungsanlagen, aus Wasserlösch- und Berieselungsanlagen sowie aus Was-
serbetten und Aquarien ausgetreten sein.
Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-
zungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

4. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen

Schäden durch
aa) Regenwasser aus Fallrohren;
bb) Plansch- oder Reinigungswasser;
cc) Schwamm;
dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Über-

schwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen durch 
diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;

ee) Erdbeben Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch;
ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser 

nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat;
gg) Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, Im-

plosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile 
oder seiner Ladung;

hh) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen we-
gen eines Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten 
oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude oder an 
der Wasserlösch- oder Berieselungsanlage;

ii) Sturm, Hagel;
jj) Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder sonstigen mobi-

len Behältnissen.
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an Gebäu-

den oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den 
in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen.

§ 4 Naturgefahren

1. Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a) Sturm, Hagel,
b) Weitere Elementargefahren

aa) Überschwemmung,
bb) Rückstau,
cc) Erdbeben,
dd) Erdsenkung,
ee) Erdrutsch,
ff) Schneedruck,
gg) Lawinen,
hh) Vulkanausbruch

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

2. Sturm, Hagel
a) Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens

Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 62
km/Stunde). Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststell-
bar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass
aa) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrund-

stücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder 
an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet 
hat, oder dass

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versi-
cherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versi-
cherten Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude 
baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden 
sein kann.

b) Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.
c) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen
aa) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels

auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versi-
cherte Sachen befinden;

bb) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, 
in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft;

cc) als Folge eines Schadens nach aa) oder bb) an versicherten Sachen,
dd) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels 

auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäu-
den, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich ver-
bunden sind;

ee) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicher-
ten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen 
befinden, baulich verbunden sind.

3. Weitere Elementargefahren
a) Überschwemmung

Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des
Versicherungsgrundstücks mit erheblichen Mengen von Oberflä-
chenwasser durch
aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Ge-

wässern;
bb) Witterungsniederschläge;
cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von aa) 

oder bb).
b) Rückstau

Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberir-
dischen (stehenden oder fließenden) Gewässern oder durch Witte-
rungsniederschläge bestimmungswidrig aus den gebäudeeigenen
Ableitungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in das
Gebäude eindringt.

c) Erdbeben
Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die 

durch geophysikalische Vorgänge im Erdinneren ausgelöst wird. 
Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass 
aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umge-

bung des Versicherungsortes Schäden an Gebäu-den im ein-
wandfreien Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen ande-
ren Sachen angerichtet hat, oder 

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versi-
cherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann.

d) Erdsenkung
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über 
naturbedingten Hohlräumen.

e) Erdrutsch
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von
Erd- oder Gesteinsmassen.

f) Schneedruck
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.

g) Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen.

h) Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen
der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder 
dem Austritt von sonstigen Materialien und Gasen.

4. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen

Schäden durch 
aa) Sturmflut;
bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch

nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder 
andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch 
eine der versicherten Naturgefahren (siehe Nr. 1 a) entstanden 
sind und einen Gebäudeschaden darstellen;

cc) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen (si-
ehe Nr. 3 a cc);

dd) Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, An-
prall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung; dies gilt nicht, soweit diese Gefahren durch ein versi-
chertes Erdbeben ausgelöst wurden;

ee) Trockenheit oder Austrocknung.
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind
und an den in diesen Gebäuden oder Gebäude-teilen befind-
lichen Sachen;

bb) Laden- und Schaufensterscheiben.

5. Selbstbehalt
Im Versicherungsfall wird der im Versicherungsvertrag vereinbarte
Selbstbehalt abgezogen.

§ 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort

1. Beschreibung des Versicherungsumfangs
Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude
mit ihren Gebäudebestandteilen und Gebäudezubehör einschließlich un-
mittelbar an das Gebäude anschließender Terrassen auf dem im Versiche-
rungsschein bezeichneten Versicherungsgrundstück.
Weitere Grundstückbestandteile sind nur versichert, soweit diese aus-
drücklich in den Versicherungsumfang einbezogen sind.

2. Definitionen
a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden ver-

bundene Bauwerke, die der überwiegenden Nutzung zu Wohnzwe-
cken bestimmt sind und gegen äußere Einflüsse schützen können.

b) Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, die
durch ihre feste Verbindung mit dem Gebäude ihre Selbständigkeit 
verloren haben. Dazu gehören auch Einbaumöbel bzw. Einbaukü-
chen, die individuell für das Gebäude raumspezifisch geplant und
gefertigt sind.

c) Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude be-
finden oder außen am Gebäude angebracht sind und der Instandhal-
tung bzw. überwiegenden Zweckbestimmung des versicherten Ge-
bäudes dienen. Als Gebäudezubehör gelten ferner Müllboxen sowie 
Klingel- und Briefkastenanlagen auf dem Versicherungsgrundstück. 

d) Als Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund und Boden
des Versicherungsgrundstücks fest verbundenen Sachen.

e) Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstücke, auf
dem das versicherte Gebäude steht (Versicherungsort). Teilen sich
mehrere Gebäude ein Flurstück, so gilt als Versicherungsort der-
jenige Teil des Flurstücks, der durch Einfriedung oder anderwei-
tige Abgrenzung dem/den im Versicherungsschein bezeichneten
Gebäude(n) ausschließlich zugehörig ist.

3. Ausschlüsse
a) Nicht versichert sind Photovoltaikanlagen sowie deren zugehörige

Installationen (z. B. Solarmodule, Montagerahmen, Befestigungsele-
mente, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wechselrichter und Verka-
belung).

b) Nicht versichert sind in das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht 
aber ausgetauschte – Sachen, die ein Mieter oder Wohnungseigen-
tümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und daher 
hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige Vereinbarung über die
Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen.

c) Elektronisch gespeicherte Daten und Programme sind keine Sachen. 
Kosten für die Wiederherstellung von elektronisch gespeicherten
Daten und Programmen sind nur versichert, soweit dies gesondert 
im Versicherungsvertrag vereinbart ist.

4. Gesondert versicherbar
a) Abweichend von Nr. 3 b) gelten in das Gebäude nachträglich ein-

gefügte – nicht aber ausgetauschte – Sachen als versichert, die ein
Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder 
übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt.
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b) Als Grundstückbestandteile gelten mitversichert, soweit sie sich auf 
dem im Versicherungsschein bezeichneten Grundstück befinden:
aa) Carports bis 20 qm Grundfläche;
bb) Gewächs- und Gartenhäuser bis 20 qm Grundfläche;
cc) Grundstückseinfriedungen (auch Hecken);
dd) Hof- und Gehwegbefestigungen;
ee) Hundehütten bis 20 qm Grundfläche;
ff) Masten- und Freileitungen;
gg) Wege- und Gartenbeleuchtungen.

§ 6 Wohnungs- und Teileigentum

1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern
der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer
ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegenüber den 
übrigen Wohnungseigentümern wegen deren Sondereigentums sowie
deren Miteigentumsanteile nicht berufen.
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vor-
liegt, hat dem Versicherer die darauf entfallenden Aufwendungen zu er-
setzen.

2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Versi-
cherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber einzelnen Mitei-
gentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche Entschädigung zur 
Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums verwendet wird.
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, 
ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehraufwendungen zu erstatten.

3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2 ent-
sprechend.

§ 7 Versicherte Kosten

1. Versicherte Kosten
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen und
tatsächlich angefallenen
a) Aufräumungs- und Abbruchkosten

für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen sowie für 
das Wegräumen und den Abtransport von Schutt und sonstigen
Resten dieser Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für das
Ablagern und Vernichten;

b) Bewegungs- und Schutzkosten
die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere Sachen bewegt,
verändert oder geschützt werden müssen.
Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß a) und b) ist auf
den vereinbarten Betrag begrenzt.

§ 8 Mehrkosten

1. Versicherte Mehrkosten
Der Versicherer ersetzt bis zu dem hierfür vereinbarten Betrag die infol-
ge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Aufwendungen
für notwendige Mehrkosten durch
a) behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen;
b) Preissteigerungen nach Eintritt des Versicherungsfalles.

2. Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
a) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen 

sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die versicherte
und vom Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder 
wiederbeschafft werden darf.

b) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungs-
falles erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten
nicht versichert. 
War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der
Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise
untersagt, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versi-
chert.

c) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden
betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wiederherstellungsbe-
schränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die Mehr-
kosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederher-
stellung an bisheriger Stelle entstanden wären.

d) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass 
sich die Wiederherstellung durch behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen verzögert, werden gemäß Nr. 3 ersetzt.

e) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten 
nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt.

3. Mehrkosten durch Preissteigerungen nach Eintritt des Versicherungsfalles
a) Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen für Preis-

steigerungen versicherter und vom Schaden betroffener Sachen
zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung.

b) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, werden die Mehrko-
sten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden wären.

c) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behörd-
lichen Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen oder Ka-
pitalmangel sind nicht versichert.
Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen die Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten und vom
Schaden betroffenen Sachen verzögern, werden die dadurch ent-
standenen Preissteigerungen jedoch ersetzt.

d) Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten 
nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt.

§ 9 Mietausfall, Mietwert

1. Mietausfall, Mietwert
Der Versicherer ersetzt

a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn 
Mieter von Wohnräumen infolge eines Versicherungsfalles zu Recht 
die Zahlung der Miete ganz oder teilweise eingestellt haben;

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließlich fort-
laufender Nebenkosten im Sinne des Mietrechts, die der Versiche-
rungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines Versicherungs-
falles unbenutzbar geworden sind, falls dem Versicherungsnehmer 
die Beschränkung auf einen benutzbar gebliebenen Teil der Woh-
nung nicht zugemutet werden kann;

c) auch einen durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
verursachten zusätzlichen Mietausfall bzw. Mietwert.

2. Haftzeit
a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in

dem die Räume wieder benutzbar sind, höchstens jedoch für 12 Mo-
nate seit dem Eintritt des Versicherungsfalles.

b) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der Ver-
sicherungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht schuldhaft 
verzögert.

3. Gewerblich genutzte Räume
Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des Mietausfalles 
oder des ortsüblichen Mietwertes vereinbart werden.

4. Gesondert versicherbar
a) Haftzeit bei Auszug des Mieters infolge des Schadens

Endet das Mietverhältnis infolge des Schadens und sind die Räu-
me trotz Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt zum
Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu vermieten, wird der Miet-
verlust bis zur Neuvermietung über diesen Zeitpunkt hinaus für die 
Dauer von 12 Monaten ersetzt, höchstens jedoch bis zum Ablauf der 
Haftzeit.

b) Haftzeit bei Nachweis der unterbliebenen Vermietung infolge des
Schadens
War das Gebäude zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles nicht
vermietet und weist der Versicherungsnehmer die Vermietung zu
einem in der Haftzeit liegenden Termin nach, wird der ab diesem Zeit-
punkt entstandene Mietausfall bis zum Ablauf der Haftzeit gezahlt.

§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme

1. Vereinbarte Versicherungswerte
Als Versicherungswert kann der Gleitende Neuwert, der Neuwert, der
Zeitwert oder der Gemeine Wert vereinbart werden. Im Versicherungs-
fall kann der Gemeine Wert Anwendung finden, wenn die versicherte Sa-
che dauerhaft entwertet ist (siehe d). Der Versicherungswert bildet die
Grundlage der Entschädigungsberechnung.
a) Gleitende Neuwert

aa) Der Gleitende Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um 
Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand herzu-
stellen, ausgedrückt in Preisen des Jahres 1914. Maßgebend 
ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architektenge-
bühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten.
Bestandteil des Gleitenden Neuwertes sind insoweit auch 
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die Wiederher-
stellung der Sachen in derselben Art und Güte infolge Tech-
nologiefortschritts entweder nicht möglich ist oder nur mit 
unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die Ersatzgüter 
müssen hierbei den vorhandenen Sachen möglichst nahe kom-
men.

bb) Nicht Bestandteil des Gleitenden Neuwertes sind Mehrkosten 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die da-
durch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt 
werden dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als Tech-
nologiefortschritt gemäß aa) zu berücksichtigen sind. Versiche-
rungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Verein-
barungen zu den versicherten Mehrkosten.
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt 
des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung sind eben-
falls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz für 
diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den 
versicherten Mehrkosten.

cc) Der Versicherer passt den Versicherungsschutz nach a) aa) an die 
Baukostenentwicklung an (siehe Abschnitt A § 12 Nr. 2). Es be-
steht insoweit Versicherungsschutz auf der Grundlage des orts-
üblichen Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

dd) Wenn sich durch bauliche Maßnahmen innerhalb des laufenden 
Versicherungsjahres der Wert des Gebäudes erhöht, besteht bis 
zum Schluss dieses Jahres auch insoweit Versicherungsschutz.

b) Neuwert
aa) Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen 

gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand herzustellen. 
Maßgebend ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Ar-
chitektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Pla-
nungskosten.
Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwendungen, 
die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung der Sachen 
in derselben Art und Güte infolge Technologiefortschritts ent-
weder nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Auf-
wand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den vor-
handenen Sachen möglichst nahe kommen.

bb) Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch be-
hördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch 
entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt 
werden dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als Tech-
nologiefortschritt gemäß aa) zu berücksichtigen sind. Versiche-
rungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Verein-
barungen zu den versicherten Mehrkosten.
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt 
des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung sind eben-
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falls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz für 
diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den 
versicherten Mehrkosten. 

 c) Zeitwert
  Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes (siehe b) 

abzüglich der Wertminderung insbesondere durch Alter und Abnut-
zungsgrad.

 d) Gemeiner Wert
  Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude 

oder für das Altmaterial.
  Ist Versicherung zum Gleitenden Neuwert, Neuwert oder Zeitwert 

vereinbart und ist das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst 
dauernd entwertet, so ist Versicherungswert lediglich der gemeine 
Wert. Eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das 
Gebäude für seinen Zweck nicht mehr zu verwenden ist.

  Der Versicherungswert von Gebäudezubehör und Grundstücksbe-
standteilen, die nicht Gebäude sind, entspricht dem für das Gebäude 
vereinbarten Versicherungswert.

2. Versicherungssumme
 a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versi-

cherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versi-
cherungswert entsprechen soll.

 b) Wenn bauliche Änderungen vorgenommen werden, soll der Versi-
cherungsnehmer die Versicherungssumme an den veränderten Ver-
sicherungswert anpassen.

 c) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll 
der Versicherungsnehmer die Versicherungssumme für die versi-
cherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnisse dem je-
weils gültigen Versicherungswert anpassen.

 d) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versiche-
rungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung 
über die Unterversicherung zur Anwendung kommen (siehe Ab-
schnitt A §13 Nr. 9).

§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden Neuwertversi-
cherung, Unterversicherung

1. Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden Neuwertversicherung
 Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neubauwert (siehe 

Abschnitt A § 10 Nr. 1 a) zu ermitteln, der in den Preisen des Jahres 1914 
ausgedrückt wird (Versicherungssumme „Wert 1914“).

 Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn
 a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung eines 

Bausachverständigen festgesetzt wird;
 b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in Preisen 

eines anderen Jahres zutreffend angibt und der Versicherer diesen 
Betrag umrechnet;

 c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Ausbau und 
Ausstattung des Gebäudes zutreffend beantwortet und der Versi-
cherer hiernach die Versicherungssumme „Wert 1914“ berechnet.

2. Unterversicherungsverzicht
 a) Wird die nach Nr. 1 ermittelte Versicherungssumme „Wert 1914“ ver-

einbart, nimmt der Versicherer bei der Entschädigung (einschließ-
lich Kosten und Mietausfall) keinen Abzug wegen Unterversicherung 
vor (Unterversicherungsverzicht).

 b) Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des Gebäu-
des und seiner Ausstattung gemäß Nr. 1 c) von den tatsächlichen 
Verhältnissen bei Vertragsabschluss abweicht und ist dadurch die 
Versicherungssumme „Wert 1914“ zu niedrig bemessen, so kann 
der Versicherer nach den Regelungen über die Anzeigepflichtver-
letzungen vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertrags-
anpassung vornehmen; ferner kann er bezüglich der Differenz 
zwischen vereinbarter Versicherungssumme und tatsächlichem 
Versicherungswert nach den Regeln der Unterversicherung lei-
stungsfrei sein.

 c) Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn der der Ver-
sicherungssummenermittlung zugrunde liegende Bauzustand nach 
Vertragsabschluss durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen ver-
ändert wurde und die Veränderung dem Ver-sicherer nicht unverzüg-
lich angezeigt wurde. Dies gilt nicht, soweit der ortsübliche Neubau-
wert innerhalb des zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles laufenden 
Versicherungsjahres durch bauliche Maßnahmen erhöht wurde.

§ 12 Prämie in der Gleitenden Neuwertversicherung und deren Anpassung

1. Berechnung der Prämie
 Grundlagen der Berechnung der Prämie sind die Versicherungssumme 

„Wert 1914“, der vereinbarte Prämiensatz sowie der Anpassungsfaktor 
(siehe Nr. 2 a). Die jeweils zu zahlende Jahresprämie wird berechnet 
durch Multiplikation der vereinbarten Grundprämie 1914 (Versicherungs-
summe „Wert 1914“ multipliziert mit dem Prämiensatz) mit dem jeweils 
gültigen Anpassungsfaktor.

2. Anpassung der Prämie
 a) Die Prämie verändert sich entsprechend der Anpassung des Versi-

cherungsschutzes (siehe Abschnitt A § 10 Nr. 1 a) gemäß der Erhö-
hung oder Verminderung des Anpassungsfaktors.

 b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. 
Januar eines jeden Jahres für das in diesem Jahr beginnende Ver-
sicherungsjahr entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der 
jeweils für den Monat Mai des Vorjahres veröffentlichte Baupreis-
index für Wohngebäude und der für den Monat April des Vorjahres 
veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe verändert haben. 
Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei dieser 
Anpassung wird die Änderung des Baupreisindexes zu 80 Prozent 
und die des Tariflohnindexes zu 20 Prozent berücksichtigt, und zwar 
der jeweilige Index auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

  Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma er-
rechnet und gerundet.

  Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine Fünf 
oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abgerundet.

 c) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung der Prämie inner-
halb eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die Erhöhung 
des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch Erklärung in Textform 
widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung. Damit wird die Erhöhung nicht wirksam. Die Versicherung 
bleibt dann als Neuwertversicherung (siehe Abschnitt A § 10 Nr. 1 
b) in Kraft, und zwar zur bisherigen Prämie und mit einer Versiche-
rungssumme, die sich aus der Versicherungssumme „Wert 1914“ 
multipliziert mit 1/100 des Baupreisindexes für Wohngebäude er-
gibt, der im Mai des Vorjahres galt.

  In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht nicht 
mehr. Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der 
Versicherungssumme wegen erheblicher Überversicherung bleibt 
unberührt.

§ 13 Entschädigungsberechnung

1. Gleitende Neuwert- und Neuwertversicherung
 a) Der Versicherer ersetzt
  aa) bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungs-

kosten des Gebäudes (einschließlich der Architektengebühren 
sowie sonstiger Konstruktions- und Planungskosten) unmittel-
bar vor Eintritt des Versicherungsfalles,

  bb) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sa-
chen die notwendigen Reparaturkosten unmittelbar vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Repa-
ratur nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch 
der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles,

  cc) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen 
den Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und 
Güte im neuwertigen Zustand unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles.

 b) Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch vorhandene 
und technisch brauchbare Sachsubstanz der versicherten und vom 
Schaden betroffenen Sache für die Wiederherstellung nicht wieder 
verwendet werden darf, werden bei der Entschädigungsberech-
nung gemäß a) berücksichtigt, soweit

  aa) es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die vor 
Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden oder 

  bb) nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung 
der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder 
teilweise untersagt war.

  Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, die dadurch entstehen, dass die versicherte und vom Scha-
den betroffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbe-
schafft werden darf, werden im Rahmen der Entschädigungsbe-
rechnung gemäß a) nicht ersetzt, es sei denn, dass diese Mehrkosten 
als Technologiefortschritt im Versicherungswert zu berücksichtigen 
sind. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den 
Vereinbarungen zu den versicherten Mehrkosten.

 c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädi-
gungsberechnung gemäß a) angerechnet.

2. Zeitwert
 Der Versicherer ersetzt
 a) bei zerstörten Gebäuden den Neuwert unmittelbar vor Eintritt des 

Versicherungsfalles abzüglich der Wertminderung insbesondere 
durch Alter und Abnutzungsgrad;

 b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen 
die notwendigen Reparaturkosten unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht ausgegli-
chenen Wertminderung, höchstens jedoch der Zeitwert unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles;

 c) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen 
den Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im 
neuwertigen Zustand zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unter 
Berücksichtigung eines Abzuges entsprechend dem insbesondere 
durch das Alter und den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;

 d) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädi-
gungsberechnung gemäß a) bis c) angerechnet.

3. Gemeiner Wert
 Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft ent-

wertet ist, werden versicherte Sachen nur unter Zugrundelegung des 
erzielbaren Verkaufspreises ohne Grundstücksanteile (gemeiner Wert) 
entschädigt.

4. Kosten
 Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten (sie-

he Abschnitt A §§ 7 und 8) ist der Nachweis tatsächlich angefallener Ko-
sten unter Berücksichtigung der jeweils vereinbarten Entschädigungs-
grenzen.

5. Mietausfall, Mietwert
 Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert bis 

zum Ende der vereinbarten Haftzeit.

6. Mehrwertsteuer
 a) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsneh-

mer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der Versi-
cherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

 b) Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten (siehe 
Abschnitt A §§ 7 und 8) und versicherten Mietausfalls bzw. Mietwerts 
(siehe Abschnitt A § 9) gilt a) entsprechend.

7. Neuwertanteil
 In der Gleitenden Neuwertversicherung und der Neuwertversicherung 

erwirbt der Versicherungsnehmer den Anspruch auf Zahlung des Teils 
der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil) 
nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles sicherstellt, dass er die Entschädigung verwenden wird, 
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um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bis-
herigen Stelle wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist dies an 
der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu 
vertreten, so genügt es, wenn die Gebäude an anderer Stelle innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt werden.
Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Nr. 1 a), 
Nr. 1 b) und Nr. 1 c) unter Berücksichtigung eines Abzuges entsprechend 
dem insbesondere durch das Alter und den Abnutzungsgrad bestimm-
ten Zustand.
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des entschädigten Neu-
wertanteiles an den Versicherer verpflichtet, wenn er die auf den Neu-
wertanteil geleistete Entschädigung schuldhaft nicht zur Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sachen verwendet.

8. Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des Versicherers
In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädigung für
versicherte Sachen (siehe Abschnitt A § 5), versicherte Kosten (siehe Ab-
schnitt A §§ 7 und 8) und versicherten Mietausfalls bzw. Mietwerts (siehe 
Abschnitt A § 9) je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme be-
grenzt. Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf
Weisung des Versicherers entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt.

9. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalles in der 
Gleitenden Neuwertversicherung (siehe Abschnitt A § 10 Nr. 1 a) ohne
Vereinbarung eines Unterversicherungsverzichts, in der Neu- und Zeit-
wertversicherung sowie in der Versicherung zum gemeinen Wert (siehe 
Abschnitt A § 10 Nr. 1 b) – Nr. 1 c) niedriger als der Versicherungswert
der versicherten Sachen (Unterversicherung), wird die Entschädigung
gemäß Nr. 1 bis Nr. 3 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum
Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Ent-
schädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme 
dividiert durch den Versicherungswert. Entsprechendes gilt für die Be-
rechnung versicherter Kosten (siehe Abschnitt A §§ 7 und 8) und versi-
cherten Mietausfalles bzw. Mietwerts (siehe Abschnitt A § 9).

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung
a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versiche-

rers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach 
Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädi-
gung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber
dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

2. Rückzahlung des Neuwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach 
Nr. 1 b) geleisteten Entschädigung einschließlich etwaiger nach Nr. 3 b)
gezahlter Zinsen verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens 
des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist
wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund
eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach 

Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu 
verzinsen.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschä-
digung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versiche-
rungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer
nachgewiesen hat.

c) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszins-
satz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch 
bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und Nr. 3 b) ist der
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht ge-
zahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers

bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Ver-

sicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses
Versicherungsfalles noch läuft;

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Be-
stimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.

§ 15 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles
verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenver-
fahren festgestellt wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versi-
cherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere
Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen.

Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die ande-
re unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Text-
form auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird 
der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde 
Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht er-
nennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der 
Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen,
die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dau-
ernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mit-
bewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in 
einem ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Fest-
stellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Rege-
lung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes 
durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und be-

schädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versiche-
rungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den

versicherten Mietausfall bzw. Mietwert.
e) den Versicherungswert der nicht vom Schaden betroffenen versi-

cherten Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles, wenn kein
Unterversicherungsverzicht gegeben ist.

5. Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien
gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen vonei-
nander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann.
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für
die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund 
dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Ent-
schädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gericht-
liche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Fest-
stellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten
ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien 
je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des
Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten des Versicherungs-
nehmers vor dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften
Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat der Versiche-
rungsnehmer
a) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen

und Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte Sachen stets in 
ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und Mängel oder Schäden
unverzüglich beseitigen zu lassen;

b) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit ge-
nügend häufig zu kontrollieren und dort alle wasserführenden An-
lagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu 
halten;

c) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen 
und dies genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasser-
führenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren
und entleert zu halten;

d) zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden
aa) bei rückstaugefährdeten Räumen Rückstausicherungen funkti-

onsbereit zu halten und
bb) Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Obliegen-
heiten, ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 Nr. 1 b) und Nr.
3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei. 

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände

1. Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B § 9 kann ins-
besondere dann vorliegen, wenn
a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-

schluss gefragt hat;
b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht ge-

nutzt wird;
c) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in deren 

Verlauf das Dach ganz oder teilweise entfernt wird oder die das Ge-
bäude überwiegend unbenutzbar machen;

d) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen
oder verändert wird;

e) das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz gestellt
wird.



Seite 10 von 28

2. Folgen einer Gefahrerhöhung
Zu den Folgen einer Gefahrerhöhung siehe Abschnitt B § 9 Nr. 3 bis Nr. 5.

§ 18 Veräußerung der versicherten Sachen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so 

tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das
Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber in
die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungs-
verhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versiche-
rungsnehmers ein.

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die 
zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode 
entfällt, als Gesamtschuldner.

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gel-
ten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsver-

hältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.
Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausge-
übt wird.

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofor-
tiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf des 
Versicherungsjahres in Schriftform zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 
nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Be-
stehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der
Kenntnis, ausgeübt wird.

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein
für die Zahlung der Prämie.

3. Anzeigepflichten
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber 

unverzüglich in Textform anzuzeigen.
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung

verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen,
und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer be-
stehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem 
ihm die Anzeige hätten zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des
Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des
Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat

Abschnitt „B“ 

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis
zum Vertragsschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Ent-
schluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich
verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen 
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen
des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom
Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für 
den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser
Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1,
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der
Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rück-
trittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen 
Bedingungen abgeschlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so 
ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf 
einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1
leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei
denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht an-

gezeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rück-
tritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn
der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die
unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt (Nr. 2 b) oder zur 
Kündigung (Nr. 2 c) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schrift-
lich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine
Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstän-
de innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die 
Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der 
Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die
das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt (Nr. 2 b) und zur 
Kündigung (Nr. 2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Fol-
gen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und Nr. 2 sowohl die
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem 
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Nr. 2 a), zum Rücktritt 
(Nr. 2 b) und zur Kündigung (Nr. 2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren 
nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf 
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn 
der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätz-
lich oder arglistig verletzt hat.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende des Vertrages

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über die 
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprä-
mie zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum
abgeschlossen.

3. Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der
Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spä-
testens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 
eine Kündigung zugegangen ist.

4. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum 
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt wer-
den. Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

5. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag,
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

6. Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch Realgläubiger
Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist eine Kündi-
gung des Versicherungsverhältnisses durch den Versicherungsnehmer
im Hinblick auf die Gefahrengruppe Brand, Blitzschlag, Explosion, Im-
plosion, Absturz oder Anprall eines Luftfahrzeuges nur wirksam, wenn
der Versicherungsnehmer mindestens einen Monat vor Ablauf des Ver-
sicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem
die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit dem
Grundpfandrecht belastet war oder dass der Realgläubiger der Kündi-
gung zugestimmt hat. Diese gilt nicht für eine Kündigung nach Veräuße-
rung oder im Versicherungsfall.

7. Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg,
endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall 
des Risikos Kenntnis erlangt.

§ 3 Prämien, Versicherungsperiode
Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durch laufende 
Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Ein-
malprämie im Voraus gezahlt.
Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlungen umfasst die 
Versicherungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder 
ein Jahr. Bei einer Einmalprämie ist die Versicherungsperiode die verein-
barte Vertragsdauer, jedoch höchstens ein Jahr. 

§ 4 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung

1. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen
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eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbar-
ten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu 
zahlen. Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 
Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 
oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, 
nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers 
oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie 
frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

2. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maßge-
benden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

3. Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht
zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Ver-
sicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versicherungs-
fall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
der Prämie aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsneh-
mer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

§ 5 Folgeprämie

1. Fälligkeit
a) Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungs-

periode fällig.
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versiche-

rungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums 
bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Ver-
zug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug ent-
standenen Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzei-

tiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform zur 
Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wo-
chen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). 
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rück-
ständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen bezif-
fert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündi-
gungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein
Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt
des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen 
oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so ver-
bunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Ver-
zug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung aus-
drücklich hinzuweisen.

4. Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer inner-
halb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbe-
stimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristab-
lauf die Zahlung leistet.
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt
unberührt.

§ 6 Lastschriftverfahren

1. Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart wor-
den, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Prä-
mie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehre-
re Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen
werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinba-
rung in Textform zu kündigen.
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Ver-
sicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünf-
tige Prämien selbst zu übermitteln.
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschla-
genen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rech-
nung gestellt werden.

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem Versicherer 

nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in
dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspru-
chen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt

beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt hat.

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und
fehlendem versicherten Interesse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklä-

rung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, hat der Versicherer
nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil
der Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in 
der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des
Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Ver-
sicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz
vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zu-
sätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu er-
statten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen 
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers
beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach de-
nen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat,
nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers
beendet, weil die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig 
gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Ge-
schäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers 
wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer die
Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie ver-
pflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versiche-
rung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, 
die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges
Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der 
Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht 
in diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den 
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsneh-

mer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertrag-

lich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Oblie-

genheiten.
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig

eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegen-
über dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer inner-
halb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt 
hat, den Vertrag fristlos kündigen.
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vor-
sätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles
a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder 
telefonisch – anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minde-
rung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn 
die Umstände dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minde-
rung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere 
an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unter-
schiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum un-
verzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis 
der abhanden gekommenen Sachen einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Scha-
denstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer 
freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, 
sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. 
durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besich-
tigung durch den Versicherer aufzubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft 
– auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststel-
lung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungs-
pflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersu-
chung über Ursache und Höhe des Schadens und über den 
Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Be-
schaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem 
Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls 
zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen 
Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 

Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kür-
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zen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Ver-
sicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, 
ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragser-

klärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungs-
falles oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfer-
tigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorlie-
gen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem
der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr
nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversi-
chert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsneh-

mer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrer-
höhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten ge-
statten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorge-
nommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer un-
verzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsneh-
mer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr
Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2
a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der
Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob
fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versi-
cherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 
b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Ge-
fahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende er-
höhte Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr 
ausschließen.
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 
Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten 
Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer
den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung
nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kennt-
nis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder
wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung
bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist

der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig,
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) ist der Versi-
cherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte
zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versi-
cherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 
2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt
bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem 
ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefah-

rerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungs-
falles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündi-
gung nicht erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechende erhöhte Prämie verlangt.

§ 10 Überversicherung

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses 
erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsneh-
mer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versiche-
rungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des
Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der Betrag maßge-
bend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von
vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht ge-
schlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

§ 11 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr ver-
sichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unver-
züglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und
die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1) vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in Abschnitt
B § 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein,
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von
der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr

versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen
den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die
Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Be-
stehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamt-
schaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet,
dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm
nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber 
im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Scha-
dens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei
demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen 
Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so
ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der
Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht
höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen,
aus denen die Prämien errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in
Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus
allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in die-
sem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Ab-
sicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Ver-
trag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfach-

versicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der 
Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der
später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungs-
summe unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teil-
betrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht 
gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versiche-
rungssumme und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfach-
versicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der meh-
reren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist.
Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig 
oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann
der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung
der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen
Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Aus-
übung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsneh-
mer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versi-
cherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versiche-
rungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zu-
stimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Ent-
schädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers

von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für frem-
de Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten 
zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versiche-
rungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versi-
cherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis 
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des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Re-
präsentant des Versicherungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine 
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht 
möglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der 
Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten 
geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 13 Aufwendungsersatz

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-

rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen
nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten
halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmit-
telbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in sei-
nen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer
Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nach-
träglichen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig
und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des
Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er
auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versi-
cherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versicherungs-
summe je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Auf-
wendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen 
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr 
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfe-
leistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen
Interesse erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die 

Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Scha-
dens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Bei-
stand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zu-
ziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefor-
dert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er
auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Drit-
ten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Ver-
sicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der
Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der
er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der
Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat 
den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Siche-
rung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden 
Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatz-
anspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Ver-
sicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungs-
nehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung
insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem 
Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragspar-
teien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schrift-
form zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit 
dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung zulässig.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis
mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf 
des Versicherungsjahres in Schriftform zu kündigen.

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich

herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil we-
gen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so 
gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig her-
bei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versi-
cherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den
Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht
oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Be-
trugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 
als bewiesen.

§ 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1. Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer
bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis 
betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in
Textform abzugeben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers 
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zustän-
dig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über 
den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten 
Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des
Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift sei-
nes Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der ge-
werblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend
Anwendung.

§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungs-
nehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Be-

endigung;
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages

und während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer aus-
gefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versiche-
rungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem 
Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine 
Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur ge-
gen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der 
Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 19 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten sei-
ner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 20 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Um-
ständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne gro-
be Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer an-
gemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen 
Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des 
Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 21 Gerichtsstand

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung han-
delt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Ge-
richt geltend machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung han-
delt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz
oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht gel-
tend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Zusatzklauseln zu den VGB 2010
Infoscore
Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter Ver-wendung von An-
schriftendaten beziehen wir von der Infoscore Consumer Data GmbH Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.

Beitragsanpassungsklausel 
Der Tarifbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation von Versicherungssummen und dem jeweiligen Beitragssatz für die einzelne Risikoart. Der Beitragssatz errechnet 
sich aus Grundbeitragssatz und Zuschlägen oder Nachlässen für besondere Gefahrenverhältnisse. Der Beitragssatz wird unter Berücksichtigung von Schadenauf-
wand, Kosten und Gewinnansatz kalkuliert. 

Bei der Neukalkulation des Beitragssatzes für bestehende Beiträge ist der Schadenbedarf einer ausreichend großen Anzahl gleichartiger Risiken, die Gegenstand die-
ser Versicherung sind, und die voraussichtliche künftige Entwicklung des unternehmensindividuellen Schadenbedarfs zu berücksichtigen. Ergibt die Neukalkulation, 
dass eine Änderung des Beitragssatzes erforderlich ist, so wird mit Wirkung ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres für bestehende Verträge der Tarifbeitrag 
um den Prozentsatz erhöht, um den der aufgrund der Neukalkulation ermittelte Schadenbedarf vom bisher kalkulierten abweicht - maximal jedoch um 20%. Der 
Änderungsprozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet. Obergrenze für eine Beitragserhöhung ist der Tarifbeitrag für vergleichbaren Versiche-
rungsschutz im Neugeschäft.

Erhöht sich der Beitrag aufgrund ersten Absatzes, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, können Sie den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung schriftlich kündigen. 
Die Kündigung wird frühestens zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens unserer Beitragserhöhung wirksam. Sie können auch die Umstellung des Vertrages auf Neuge-
schäftstarif und -bedingungen verlangen. Beitragssenkung gelten automatisch ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres. Wir werden Sie in der Mitteilung zur 
Beitragsanpassung auf dieses gesetzliche Kündigungsrecht hinweisen. Die Mitteilung muss Ihnen spätestens 2 Monate vor dem Wirksamwerden der Beitragserhö-
hung zugehen.

Wenn eine Bestimmung in den vorliegenden Versicherungsbedingungen
 (Klausel)
- durch höchstrichterliche Entscheidung oder
- durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt
für unwirksam erklärt worden ist, dann sind wir berechtigt, die betroffene Klausel zu ändern, zu ergänzen oder zu ersetzen, wenn die Vorausset-zung der folgenden 
Absätze vorliegen.

Die Anpassung kommt nur in Betracht für Klauseln über Gegenstand und Umfang der Versicherung, Ausschlüsse, Ihre Obliegenheiten nach Vertragsabschluss, Bei-
tragsanpassung, Vertragsdauer und Kündigung.

Die Anpassung setzt voraus, dass die gesetzlichen Vorschriften keine konkrete Regelung zur Füllung der Lücke enthalten und dass die ersatzlose Streichung der 
Klausel keine angemessene, den typischen Interessen der Vertragspartner gerechte Lösung darstellt.

Die Anpassung erfolgt nach den Grundsätzen einer ergänzenden Vertragsauslegung. Das bedeutet, dass die unwirksame Klausel durch die Regelung ersetzt wird, 
welche die Vertragspartner als angemessen und Ihnen typische Interessen gerechte Lösung gewählt hätten, wenn Ihnen die Unwirksamkeit der Klausel zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses bekannt gewesen wäre.

Unter den oben genannten Voraussetzungen haben wir eine Anpassungsbefugnis für im Wesentlichen inhaltsgleiche Klauseln auch dann, wenn sich die gericht-
lichen oder behördlichen Entscheidungen gegen Klauseln anderer Versicherer richten.

Die angepassten Klauseln werden wir Ihnen in Textform bekannt geben und erläutern. Sie gelten als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb von sechs Wochen nach 
Bekanntgabe in Textform widersprechen. Hierauf werden wir Sie bei der Bekanntgabe ausdrücklich Hinweisen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung des Widerspruches. Bei fristgemäßem Widerspruch tritt die Bedingungsanpassung nicht in Kraft. Wir können innerhalb von sechs Wochen nach Zugang des 
Widerspruchs den Versicherungsvertrag mit einer Frist von acht Wochen zum Ende eine Monates schriftlich kündigen, wenn für uns das Festhalten an dem Vertrag 
ohne die Anpassung unzumutbar ist. 
Eine E-Mail erfüllt die Schriftform nicht.

Welchen Einfluss hat das Gebäudealter auf meinen Beitrag

Das Gebäudealter kann Einfluss auf den Schadenbedarf und damit auf den Beitrag haben. Deshalb können sich für Gebäude unterschiedlichen Alters unterschied-
liche Beiträge ergeben.

Für die verschiedenen Gebäudealter gibt es folgende Gebäudealterungsfaktoren:

Gebäudealter in Jahren Faktor Gebäudealter in Jahre Faktor

0 bis 2
         3
         4
         5
         6
         7
         8
         9
       10
       11
       12
       13

0,800
0,816
0,833
0,850
0,867
0,885
0,903
0,921
0,940
0,959
0,979
0,999

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ab 25

1,019
1,040
1,061
1,083
1,105
1,128
1,151
1,174
1,198
1,222
1,247
1,272

Diese Gebäudealterungsfaktoren werden in der Berechnung des Beitrags berücksichtigt. Darum kann sich der Betrag für Ihr Gebäude ändern.

Die Gebäudealterungsfaktoren wurden vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) ermittelt. Dabei wurden die Schadenbedarfe von 
Gebäuden eines jeden Alters auf Basis einer genügend großen anzahl von Gebäuden pro Alter berechnet. Die anerkannten Methoden und Grundsätze der Versiche-
rungsmathematik und der Versicherungstechnik wurden dabei beachtet.

Dem Gebäude wird jedes Jahr der dem Gebäudealter entsprechende Gebäudealterungsfaktor zugeordnet.

Die sich ergebenden Änderungen aus einer dem Gebäudealter entsprechenden Neuzuordnung des Gebäudealterungsfaktors werden mit Beginn des nächsten Ver-
sicherungsjahres wirksam. Sofern die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart ist, gilt als Zeitpunkt die jeweilige Hauptfälligkeit.

Der Gebäudeälterungsfaktor gilt in der Gleitenden Neuwertversicherung und  in der Neuwert- oder Zeitwertversicherung.

Die sich aus der Änderung des Gebäudealterrungsfaktors ergebende Beitragserhöhung teilen wir Ihnen spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksam-
werdens mit.

Sie können den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung kündigen. Die Kündigung wirkt frühestens zu dem Zeitpunkt, ab dem die Beitrags-
erhöhung gilt.

Nässeschäden durch defekte Silikon- und sonstige Fliesenfugen

Nässeschäden durch defekte Silikon- und sonstige Fliesenfugen gelten im Rahmen der VGB 2010 als mitversichert.
Der Versicherungsnehmer trägt pro Schadenfall einen Selbstbehalt in Höhe von 20% des Schadens.
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Standard - Sparpaket
Gilt nur soweit ausdrücklich vereinbart

Es gelten ausnahmslos und ohne Abweichungen die in den VGB 2010 be-
schriebenen Leistungen

Exclusiv Fair Play Sparpaket 1000
Gilt nur soweit ausdrücklich vereinbart

Es gelten die besonderen Bedingungen und Klauseln des Exclusiv Fair Play 
Paketes mit einer SB von 1000 Euro in der Grundabdeckung VGB 2010 sowie 
in den nachfolgend aufgeführten Exclusiv Fair Play Klauseln zu den VGB 2010

Exclusiv Fair Play Klauseln zu den VGB 2010
Gelten automatisch mitversichert, sofern nicht ausdrücklich vereinbart 
wurde, dass das Standard-Sparpaket gewünscht wird

A Versicherte Gefahren und Schäden

Überspannungsschäden durch Blitz (Klausel 7160)
1. In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlagschäden leistet

der Versicherer Entschädigung auch für Schäden, die an versicherten
elektrischen Einrichtungen und Geräten durch Überspannung, Über-
strom und Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmo-
sphärisch bedingte Elektrizität entstehen. 

2. Die Entschädigung, soweit nicht anders vereinbart, ist je Versicherungs-
fall auf die Versicherungssumme begrenzt.

Einschluss von Nutzwärmeschäden (Klausel 7161)
Abweichend von Abschnitt „A“ § 2 Nr. 5 d) VGB 2010 sind auch die dort bezeich-
neten Brandschäden versichert.

Einschluss von Verpuffungsschäden 
1. Ergänzend zu „A“ § 2 Nr. 4 VGB 2010 sind auch Verpuffungsschäden mit-

versichert.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 20 % der Versicherungs-

summe begrenzt.

Einschluss von Ruß- und Rauchschäden
1. Ergänzend zu „A“ § 2 Nr. 4 VGB 2010 sind auch Ruß- und Rauchschäden

mitversichert.
Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch allmähliche 
Einwirkung von Ruß und Rauch über einen Zeitraum von mehr als zwei
Tagen entstehen.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 20% der Versicherungs-
summe begrenzt.

Einschluss Photovoltaik-, Solaranlagen und Erdwärme
1. Abweichend von Abschnitt „A“ § 5 Nr. 3 VGB 2010 sind Photovoltaikanla-

gen sowie deren zugehörige Installationen (z.B. Solarmodule, Montage-
rahmen, Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wech-
selrichter und Verkabelung) mitversichert.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 EUR begrenzt.

Einschluss Verkehrssicherungspflichten
1. Ergänzend zu Abschnitt „A“ § 7 VGB 2010 sind Verkehrssicherungspflich-

ten mitversichert.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 EUR begrenzt.

Einschluss von Sengschäden 
1. Abweichend von Abschnitt „A“ § 2 Nr. 5 b VGB 2010 sind auch die dort

bezeichneten Sengschäden versichert.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10% der Versicherungs-

summe begrenzt. 

Einschluss Überschallknall
Abweichend der VGB 2010 sind Schäden durch Druckstöße infolge Überschall-
fluges (Überschallknall) bis zur Höhe der Versicherungssumme mitversichert.

Fahrzeuganprall (Klausel 7165)

1. In Erweiterung von Abschnitt „A“ § 1 Nr. 1 a) aa) VGB 2010 leistet der Versi-
cherer Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Fahrzeuganprall 
zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen Ereignisses 
abhanden kommen.

2. Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung von Gebäuden durch
Straßenfahrzeuge, die nicht vom Versicherungsnehmer bzw. von Be-
wohnern oder Besuchern des Gebäudes gelenkt wurden, oder Schienen-
fahrzeuge.

3. Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen, Zäunen, Straßen und Wegen.
1. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versiche-

rungsfall begrenzt.

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 10 % der Versicherungs-
summe 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungs-
falles für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor ( § 10 VGB 2010)

b) in den Fällen des § 1 VGB 2010 auf 10% der Versicherungssumme

Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes (Klausel 7166)

1. In Erweiterung von § 3, 4 aa) VGB 2010 gilt als Leitungswasser auch Was-
ser, das aus im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren bestimmungs-
widrig ausgetreten ist. 

2. In Erweiterung von § 3, 4 aa) VGB 2010 sind frostbedingte und sonstige
Bruchschäden an im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren versichert.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 EUR begrenzt.

Kosten für die Beseitigung von Rohrverstopfungen      (Klausel 7167)
1. In Erweiterung von Abschnitt „A“ § 3 VGB 2010 sind die notwendigen

Kosten für die Beseitigung von Verstopfungen von Ableitungsrohren in-

nerhalb versicherter Gebäude sowie auf dem Versicherungsgrundstück 
mitversichert.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 EUR Betrag begrenzt.

Rohbauversicherung für Wohngebäude
Der Versicherungsschutz gegen Brand- Blitzschlag- und Explosionsschäden 
ist für die Dauer der Rohbauversicherung, beitragsfrei, maximal aber 24 Mo-
nate. Er umfasst auch die auf dem Baugrundstück befindlichen Baustoffe 
während der Zeit des Rohbaues bis zur schlüsselfertigen Herstellung. 
Soweit eine Leitungswasser- oder Sturmversicherung eingeschlossen ist, be-
ginnt hierfür der Versicherungsschutz frühestens sobald das Gebäu-de be-
zugsfertig ist.
Vorraussetzung: 3 jährige Vertragsdauer.

B   Versicherte Sachen

Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren auf 
dem Versicherungsgrundstück (Klausel 7260)
1. In Erweiterung von Abschnitt „A“ § 3 Nr. 2 VGB 2010 leistet der Versicherer 

Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende frostbedingte
und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasserversor-
gung oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-,
Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen, die auf dem Versi-
cherungsgrundstück verlegt sind, aber nicht der Versorgung versicher-
ter Gebäude oder Anlagen dienen, sofern der Versicherungsnehmer die 
Gefahr trägt.

2. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.
3. Die Entschädigung, soweit nicht anders vereinbart, ist je Versicherungs-

fall auf die Versicherungssumme begrenzt.

Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren außer-
halb des Versicherungsgrundstückes (Klausel 7261)
1. In Erweiterung von Abschnitt „A“ § 3 Nr. 2 VGB 2010 leistet der Versicherer 

Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende frostbedingte
und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasserversor-
gung oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-,
Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen, die außerhalb des
Versicherungsgrundstück verlegt sind, aber nicht der Versorgung versi-
cherter Gebäude oder Anlagen dienen, sofern der Versicherungsnehmer 
die Gefahr trägt.

2. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.
3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versiche-

rungsfall begrenzt: 

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 10 % der Versicherungs-
summe 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungs-
falles für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor 

b) in den Fällen des Abschnitt „A“ § 3 Nr. 2 VGB 2010 auf 10 % der Versi-
cherungssumme

Sonstige Bruchschäden an Armaturen (Klausel 7265)
1. In Erweiterung von Abschnitt „A“ § 3 Nr. 1 b) VGB 2010 ersetzt der Versi-

cherer auch sonstige Bruchschäden an Armaturen ( z.B. Wasser- und Ab-
sperrhähne, Ventile, Wassermesser, Geruchsverschlüsse). Ausgeschlos-
sen sind Bruchschäden an bereits defekten Armaturen.

2. Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten für den Austausch der zu-
vor genannten Armaturen, soweit dieser Austausch infolge eines Versi-
cherungsfalles gemäß Abschnitt „A“ § 3 Nr. 2 a) VGB 2010 im Bereich der 
Rohrbruchstelle notwendig ist.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 EUR begrenzt.

Waschmaschinen- und Spülmaschinenschläuche in der Wohngebäudeversi-
cherung 
1. In Erweiterung von § 3 VGB 2010 sind geplatzte Waschmaschinen- und

Spülmaschinenschläuche mitversichert.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 EUR begrenzt.

Bruch an Gasleitungen
1. In Erweiterung von § 3 VGB 2010 sind die Kosten für Bruchschäden an fest 

verlegten Gasleitungen, die der Versorgung der versicherten Gebäude die-
nen und für die der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt mitversichert.

2. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versiche-
rungsfall auf 5.000 EUR begrenzt.

Weiteres Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile (Klausel 7264)
1. In Erweiterung von § 5 Nr. 4 b VGB 2010 sind Carports, Gewächs- und

Gartenhäuser, Grundstückseinfriedungen (auch Hecken), Hof- und Geh-
wegbefestigungen, Hundehütten, Masten und Freileitungen sowie
Wege- und Gartenbeleuchtungen auf dem im Versicherungsschein be-
zeichneten Grundstück mitversichert. Der Einschluss gilt für Objekte bis 
zu einer Gesamtgröße der Grundfläche von 20 qm.

2. Ab einer Größe von 21 qm ist ein Einschluss über die Erhöhung der Neu-
wertsumme anzugeben. Der Einschluss der Nebengebäude ist bis maxi-
mal 100 qm möglich.

3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, auf 5.000 EUR 
je Versicherungsfall begrenzt. Sind die oben aufgeführten Gebäudebe-
standteile in der Gebäudeschätzung mit berücksichtigt, ist die Begren-
zung auf 5.000 EUR je Versicherungsfall nicht relevant.

4. Der Selbstbehalt je Versicherungsfall in der Gefahr Sturm beträgt 250 EUR.

C   Versicherte Kosten

Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen für 
Restwerte (Klausel 7360)
1. Abweichend von Abschnitt „A“ § 8 Nr. 1 VGB 2010 sind bei der Anrechnung 

des Wertes wieder verwertbarer Reste versicherter und vom Schaden
betroffener Sachen behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen zu
berücksichtigen. Die Entschädigung ist jedoch begrenzt auf 10% der Ver-
sicherungssumme.
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2. Die Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstellungsbeschrän-
kungen für Restwerte erfolgt nur, soweit sie auf Veränderungen der öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften (Gesetze und Verordnungen) beruhen, 
die zwischen Errichtung bzw. letztmaliger genehmigungspflichtiger
Baumassnahme am betroffenen Gebäudeteil und dem Versicherungsfall 
in Kraft getreten sind. Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor 
Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, werden sie für die Rest-
werte nicht berücksichtigt.

3. Die Entschädigung ist, soweit nicht anderes vereinbart ist, je Versiche-
rungsfall begrenzt.
a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 10% der Versicherungs-

summe 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt es Versicherungs-
falles für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (§ 10 VGB 2010)

b) in den Fällen des § Abschnitt „A“ § 8 Nr. 3 a) dd) VGB 2010 auf 10% der 
Versicherungssumme.

Mehrkosten aufgrund behördlicher Auflagen
1. Abweichend von Abschnitt „A“ § 8 Nr. 3 a) cc) VGB 2010 sind notwendigen 

Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen auf der Grundlage bereits vor 
Eintritt des Versicherungsfalles erlassener Gesetze und Verordnungen
mitversichert.

a) Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Versiche-
rungsfall auf 20 % der Versicherungssumme begrenzt.

Mehrkosten infolge Preissteigerung (Preisdifferenzversicherung)
In Ergänzung zu Abschnitt „A“ § 8 Nr. 4 sind die Mehrkosten infolge Preisstei-
gerung bis zur vereinbarten Versicherungssumme mitversichert.

Vorsorge für Um- und Ausbauten (keine Anbauten)
In Erweiterung zu den VGB 2010 ist eine Vorsorge für Um- und Ausbauten 
(keine Anbauten) bis 10% der Versicherungssumme mitversichert.

Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte (Klausel 7361)
1. In Erweiterung von Abschnitt „A“ § 7 Nr. 1 VGB 2010 ersetzt der Versi-

cherer bei Zwei- oder Mehrfamilienhäusern die notwendigen Kosten, die 
dem Versicherungsnehmer für die Beseitigung von Schäden an Türen,
Schlössern, Fenstern, Rollläden und Schutzgittern, die dem Gemeinge-
brauch der Hausgemeinschaft unterliegen, dadurch entstanden sind,
dass ein unbefugter Dritter
a) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher

Schüssel oder anderer Werkzeuge eingedrungen ist;
b) versucht, durch eine Handlung gemäß Ziffer 1a) in ein versichertes

Gebäude einzudringen.
2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 EUR begrenzt.

Kosten für die Dekontamination von Erdreich (Klausel 7362)
1. In Erweiterung von Abschnitt „A“ § 7 Nr. 1 VGB 2010 ersetzt der Versicherer

die notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer aufgrund be-
hördlicher Anordnungen infolge eines Versicherungsfalls entstehen, um
a) Erdreich des Versicherungsgrundstücks zu untersuchen oder zu de-

kontaminieren oder auszutauschen,
b) den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie zu transpor-

tieren und dort abzulagern oder zu vernichten,
c) insoweit den Zustand des im Versicherungsschein bezeichneten

Grundstücks vor Eintritt des Versicherungsfalles wieder herzustellen.
2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die behörd-

lichen Anordnungen
a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor

Eintritt des Versicherungsfalles erlassen waren und 
b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versi-

cherungsfalles entstanden ist,
c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles

ergangen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmit-
telfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntnis der Anordnung 
gemeldet wurden.

3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des
Erdreichs erhöht, so werden nur die Aufwendungen ersetzt, die den für 
eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag 
übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Be-
trag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. Die hier-
nach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachver-
ständige festgestellt.

4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder
aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versicherungsnehmers ein-
schließlich der sogenannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt.

5. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß Ab-
schnitt „A“ § 7 Nr. 1 a) VGB 2010.

6. Die Entschädigung ist auf 10 % der Versicherungssumme begrenzt.
7. Die Entschädigung ist zusätzlich auf die vereinbarte Jahreshöchstentschä-

digung begrenzt. Alle Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr ent-
stehen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. Aufwen-
dungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwicklung oder Minderung
des Schadens macht, werden nur insoweit ersetzt, als sie mit der Entschä-
digung zusammen die Jahreshöchstentschädigung nicht übersteigen, es
sei denn, dass sie auf einer Weisung des Versicherers beruhen.

8. Der Selbstbehalt je Versicherungsfall beträgt 20 % der Entschädigungs-
leistung.

Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter Bäume (Klausel 7363)
1. In Erweiterung von Abschnitt „A“ § 7 Nr. 1 VGB 2010 ersetzt der Versiche-

rer die notwendigen Kosten für das Entfernen, den Abtransport und die 
Entsorgung durch Blitzschlag oder Sturm umgestürzter Bäume auf dem 
Versicherungsgrundstück, soweit eine natürliche Regeneration nicht zu 
erwarten ist. Bereits abgestorbene Bäume sind von der Versicherung
ausgeschlossen.

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 800 EUR begrenzt. 
3. Der Selbstbehalt je Versicherungsfall beträgt 20 % der Entschädigung.

Wasserverlust (Klausel 7364)
In Erweiterung von Abschnitt „A“ § 7 Nr. 1 VGB 2010 ersetzt der Versicherer 
den Mehrverbrauch von Frischwasser, der infolge eines Versicherungsfalles 
entsteht und den das Wasserversorgungsunternehmen in Rechnung stellt.
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 EUR begrenzt.
Sachverständigenkosten (Klausel 7365)
1. Soweit der entschädigungspflichtige Schaden in seiner Höhe den ver-

einbarten Betrag übersteigt, ersetzt der Versicherer die durch den Ver-
sicherungsnehmer gemäß Abschnitt „A“ § 15 Nr. 6 VGB 2010 zu tragenden 
Kosten des Sachverständigenverfahrens.

2. Die Entschädigung ist, soweit nicht anderes vereinbart ist, je Versiche-
rungsfall auf 5.000 EUR begrenzt.

3. Der Selbstbehalt je Versicherungsfall beträgt 20 % der Sachverständigerkosten.

Graffitischäden (Klausel 7366)
1. Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Schä-

den durch Graffiti (Verunstaltung durch Farben oder Lacke), die durch
unbefugte Dritte an Außenseiten von versicherten Sachen im Sinne von 
Abschnitt „A“ § 5 VGB 2010 verursacht werden.

2. Die Entschädigung ist, soweit nicht anderes vereinbart ist, je Versiche-
rungsfall auf 5.000 EUR begrenzt.

3. Der Selbstbehalt je Versicherungsfall beträgt 250 EUR.
4. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem Versicherer und 

der Polizei unverzüglich anzuzeigen. Verletzt der Versicherungsnehmer die-
se Obliegenheit, so ist der Versicherer nach Maßgabe der in Abschnitt „B“ § 8 
Nr. 1 b) und Nr. 3 Nr. a-c VGB 2010 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündi-
gung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.

5. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer
Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden Versicherungsjahres
durch schriftliche Erklärung verlangen, dass dieser Versicherungsschutz 
für Graffiti mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres entfällt.

6. Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der
Erklärung des Versicherers zum Ende des laufenden Versicherungsjahres 
kündigen.

Mietausfall 
In Erweiterung des Abschnitt „A“ § 9 Nr. 2 VGB 2010 wird der Mietausfall oder 
der Mietwert bis zu 30 Monaten ersetzt.

Gewerblich genutzte Räume
In Erweiterung des Abschnitts „A“ § 9 Nr.2 VGB 2010 wird der Mietwert bei 
gewerblich genutzten Räumen bis zu 30 Monate ersetzt. Die Leistung ist auf 
max. 10.000,- EUR gegrenzt.

Reparaturkosten für provisorische Maßnahmen
1. Mitversichert sind Kosten, die entstehen um die Funktionsfähigkeit des

versicherten Gebäudes aufrecht zu erhalten, wenn diese durch ein er-
satzpflichtiges Schadenereignis beeinträchtigt wurde. 

2. Übernommen werden nur die Kosten für eine provisorische Reparatur,
wie sie z. B. am Wochenende oder über Nacht oder bei drohendem Un-
wetter notwendig sein kann.

3. Die hier anfallenden Kosten werden je Versicherungsfall bis zur Versiche-
rungssumme ersetzt.

Kosten für Hotel oder sonstige ähnliche Unterbringung im Schadenfall (Klausel 7369)
Zusätzlich zu Abschnitt „A“ § 7 VGB 2010 sind auch Kosten für Hotel oder son-
stige ähnliche Unterbringung mitversichert, wenn die eigengenutzte Woh-
nung durch Feuer, Leitungswasser oder Sturm/Hagel unbewohnbar wurde 
und/oder die Nutzung von Teilen der Wohnung unzumutbar ist. Anfallende 
Nebenkosten (z. B. Für Frühstück, Telefon etc.) werden nicht erstattet.

Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder 
bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 100 Tagen. Die Entschädigung ist 
begrenzt auf 50 EUR pro Tag.

D Entschädigung (Versicherungssumme, Unterversicherung, Selbstbehal-
te, Entschädigungsgrenzen)

Mehrwertsteuer bei der gleitenden Neuwertversicherung (PK 7760)
Ein Anspruch auf Erstattung der Mehrwertsteuer besteht im Schadenfall 
nicht, soweit die Versicherungssumme 1914 entsprechend niedriger festge-
setzt wurde als der Versicherungswert 1914.

Leistungsgarantie gegenüber den GDV Bedingungen
Die Ostangler garantiert, dass die dieser Wohngebäudeversicherung zu-
grunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Wohn-
gebäudeversicherung (VGB2010) und Besonderen Bedingungen zur Wohn-
gebäudeversicherung ausschließlich zum Vorteil der VN von den durch den 
Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedin-
gungen abweichen. 
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Fair-Play-Klausel – Mitversicherung von grober Fahrlässigkeit

1. Verzicht auf Leistungskürzung bei grob fahrlässiger Verletzung der Ob-
liegenheiten:
Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten macht die OSTANG-
LER von dem Recht, die Entschädigung zu verweigern, keinen Gebrauch.

2. Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines Schadens
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines Schadens, die auf 
Weisung des Versicherers erfolgten, werden in voller Höhe ersetzt und
lösen keine Unterversicherung aus. Die entsprechenden Kosten gelten
als mitversichert und werden ersetzt ohne Anrechnung auf eine even-
tuell bestehende Unterversicherung, auch wenn die Bemühungen um
Schadensminderung erfolglos verlaufen sind. 

3. Sonstige mut- und böswillige Gebäudebeschädigungen:
In Erweiterung der allgemeinen Bedingungen sind auch Kosten für die
Beseitigung von Sachschäden durch vorsätzliche unmittelbare Zerstö-
rung oder Beschädigung des versicherten Gebäudes oder seiner Teile
durch unbefugte Dritte bis 5.000 Euro versichert. Ausgenommen davon
sind die Kosten für die Beseitigung von Glasschäden. 
Nicht versichert sind Schäden an Zäunen und Zubehör.

4. Bruchschäden an Heizkörpern, Heizkessel und Boilern
Abweichend von den allgemeinen Bedingungen sind Bruchschäden an
Heizkörpern, Heizkessel und Boilern mitversichert. 
Bei Bruchschäden an Heizkörpern, Heizkessel und Boilern sind nur die
reinen Reparaturkosten mitversichert. 
Der Versicherungsnehmer ist für eine regelmäßige Instandhaltung des
Rohrsystems verantwortlich.
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.000 EUR begrenzt.
Die Neuwertentschädigung wird jährlich um 10% pro Nutzungsdauer des 
Gerätes gekürzt. Die maximale Kürzung beträgt 80%.

5. Sachverständigengutachten
Der Versicherer verpflichtet sich bei Einschaltung eines Sachverständi-
gen im Schadensfall, ein Exemplar des vom Sachverständigen erstellten 
Gutachtens unmittelbar nach Erstellung kostenfrei an den Versiche-
rungsnehmer auszuhändigen. 

6. Versehensklausel im Zusammenhang mit Schadensmeldungen
Eine versehentlich verspätete Abgabe von Schadensmeldungen beein-
trächtigt den Versicherungsschutz nicht.

7. Anerkennungsklausel
Der Versicherer erkennt an, dass ihm bei Abschluss des Vertrages alle
Umstände bekannt waren, die für die Beurteilung des Risikos erheblich
sind, es sei denn, dass irgendwelche Umstände arglistig verschwiegen
wurden. Wenn die Risiken nach Vertragsabschluss besichtigt werden, so 
gilt die Anerkennungsklausel nicht nur für den Vertragsabschluss, son-
dern auch für den Zeitpunkt der Nachbesichtigung. 

8. Versehentliche Verletzung von Sicherheits- und Meldevorschriften 
Wird eine Anzeige, die Meldung einer Gefahrerhöhung oder Erfüllung
einer vertraglichen Obliegenheit oder ähnliches versehentlich unter-las-
sen, so kann der Versicherer deswegen seine Ersatzpflicht nicht ableh-
nen, es sei denn, dass Vorsatz vorliegt. Der Versicherer hat Anspruch auf 
Nachzahlung einer angemessenen Prämie, falls diese vereinbart worden 
wäre, wenn die Anzeige vorgelegen hätte.

9. Vorübergehende Abweichung von Sicherheitsvorschriften
Etwaige vorübergehende Abweichungen (max. 3 Monate) von polizeili-
chen, behördlichen oder sonst wie vertraglich vereinbarten Sicherheits-
vorschriften aufgrund von Bau-, Umbau-, oder Reparatur- bzw. Renovie-
rungsmaßnahmen gelten nicht als Vertragsverletzung und führen nicht 
zu einer Leistungsfreiheit oder -einschränkung des Versicherers. 

10. Verantwortlichkeitsklausel
Der Versicherungsnehmer ist nicht verantwortlich für Verstöße gegen
gesetzliche oder vertragliche Obliegenheiten, die begangen worden
sind ohne sein Wissen und ohne seinen Willen und auch ohne Wissen
und Willen seiner Repräsentanten. 

11. Änderungen des Bedingungswerkes
Werden die diesem Wohngebäudeversicherungsprodukt zugrunde lie-
genden Bedingungen ausschließlich zum Vorteil der Versicherungsneh-
mer und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedingungen 
mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.

12. Subsidiärklausel
Vereinbart gilt die Subsidiärklausel. Besteht für das gleiche Risiko Ver-
sicherungsschutz aus einem anderen Vertrag, entfällt die Haftung/Ent-
schädigung aus dieser Klausel.

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Kosten für 
die Beseitigung von Schäden, die durch Kriegsereignisse jeder Art oder Kern-
energie, innere Unruhen, entstehen.

Zusätzlich im Exclusiv Fair Play Paket ver-
sicherbare Klauseln
- soweit besonders beantragt und dokumentiert -

Erweiterte Versicherung von Ableitungsrohren auf dem Versicherungs-
grundstück (Klausel 7262)
1. In Ergänzung zu „A“ § 3 Nr.2 gelten Frost- und sonstige Bruchschäden

an Ableitungsrohren der Wasserversorgung außerhalb versicherter   Ge-
bäude auf dem Versicherungsgrundstück als mitversichert, soweit diese 
Rohre der Entsorgung versicherter Gebäude oder Anlagen die-nen. Das 
gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen. 

2. Die Entschädigung ist auf 10.000 EUR begrenzt.
3. Der Selbstbehalt je Versicherungsfall beträgt 20% der Schadensumme. 
4. Bei Gebäuden älter als 25 Jahre – bei Vertragsabschluss – kann die Klau-

sel 7262 nicht vereinbart werden, es sei denn, die Rohrsysteme inkl. der 
Abwassersysteme – auf dem Versicherungsgrundstück,  außerhalb des
versicherten Gebäudes – wurden in den letzten 25 Jahren nachweislich - 
von einem anerkannten Fachbetrieb - erneuert oder eine Druckprüfung 
vorgelegt werden kann.
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Abschnitt „A“
§ 1 Gegenstand der Versicherung
§ 2 Versicherbare Gefahren und Gefahrengruppen
§ 3 Feuer
§ 4 Leitungswasser
§ 5 Sturm, Hagel
§ 6 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie 
§ 7 Versicherungsort
§ 8 Versicherungswert; Versicherungssumme
§ 9 Umfang der Entschädigung
§ 10 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 11 Sachverständigenverfahren
§ 12 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften
§ 13 Besondere Gefahrerhöhende Umstände
Abschnitt „B“

Allgemeine Bedingungen für die Mietverlustversicherung (ABM 2008)

Abschnitt A

§ 1 Gegenstand der Versicherung

1. Gegenstand der Deckung
Werden die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude und son-
stigen Grundstücksbestandteile infolge eines Sachschaden nach diesem 
Vertrag zerstört oder beschädigt, leistet der Versicherer Entschädigung 
für den dadurch entstehenden Mietausfallschaden.

2. Mietausfallschaden
Der Mietausfallschaden besteht aus

a) dem Mietausfall, der dadurch entsteht, dass der Mieter infolge eines 
Sachschadens nach diesem Vertrag, kraft Gesetzes oder nach dem
Mietvertrag berechtigt ist, die Zahlung der Miete ganz oder teilwei-
se zu verweigern;

b) dem Nutzungsausfall in Höhe des ortsüblichen Mietwerts der Räu-
me, die der Versicherungsnehmer selbst nutzt oder unentgeltlich
Dritten überlassen hat und die infolge eines Sachschadens nach die-
sem Vertrag unbenutzbar geworden sind, falls dem Versicherungs-
nehmer die Beschränkung auf etwa benutzbar gebliebene Räume
nicht zugemutet werden kann;

c) etwaig fortlaufenden Nebenkosten.

Für Gebäude oder Räume, die zur Zeit des Eintritts des Sachscha-
dens nach diesem Vertrag nicht vermietet waren, wird Mietausfall
ersetzt, sofern Vermietung zu einem späteren, in der Wiederher-
stellungszeit liegenden Termin nachgewiesen wird.

3. Daten und Programme
Mietausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung oder die Nicht-
verfügbarkeit von Daten und Programmen werden nur ersetzt, wenn sie 
als Folge eines Sachschadens nach diesem Vertrag am Datenträger, auf
dem die Daten und Programme gespeichert waren, entstanden sind. 
Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Mietausfallschäden durch den
Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Pro-
grammen, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt 
ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im 
Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.

§ 2 Versicherbare Gefahren und Gefahrengruppen 
Jede der folgenden Gefahren oder Gefahrengruppen ist nur versichert, 
wenn dies vereinbart ist:
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Luftfahrzeuge( § 3)
b) Leitungswasser (§ 4);
c) Sturm, Hagel (§ 5);

§ 3 Brand, Blitzschlag, Explosion, Luftfahrzeuge

1. Sachschaden

Sachschaden ist die Zerstörung oder die Beschädigung eines im Versi-
cherungsvertrag bezeichneten Gebäudes oder sonstigen Grundstückbe-
standteils durch

a) Brand;

b) Blitzschlag;

c) Explosion;

d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner
Ladung.

2. Brand
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstan-
den ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubrei-
ten vermag.

3. Blitzschlag
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen
Einrichtungen und Geräten gelten nur dann als Sachschaden, wenn an
Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch
Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden sind.

Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sachen als an elektrischen 
Einrichtungen und Geräten oder an Antennen stehen Sachschäden ande-
rer Art gleich.

4. Explosion

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder
Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor,
wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein 
plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb
des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion 
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner
Wandung nicht erforderlich.

Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten nicht Schäden durch Unterdruck.

5. Nicht versicherte Schäden

Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten nicht

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben; 

b) Sengschäden; außer wenn diese dadurch verursacht wurden, dass
sich ein Sachschaden gemäß Nr. 1 verwirklicht hat;

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Ver-
brennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die an
Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auf-
tretenden Gasdruck entstehen;

d) Brandschäden, die an den im Versicherungsvertrag bezeichneten
Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wär-
me zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; 
dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder
Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird.

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 c) und 5 d) gelten nicht für Schäden, die da-
durch verursacht wurden, dass sich an anderen Sachen ein Sachschaden 
gemäß Nr. 1 verwirklicht hat.

§ 4 Leitungswasser

1. Bruch-Sachschäden innerhalb von Gebäuden

Sachschäden sind innerhalb von im Versicherungsvertrag bezeichneten
Gebäuden eintretende

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren 

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und den damit
verbundenen Schläuchen;

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen;

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder ver-
gleichbaren Anlagen sind.

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installati-
onen:

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen
(z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, 
Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche;

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich 
der Bodenplatte. 

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre inner-
halb des Gebäudes. 

Als Sachschaden gelten nicht Schäden an Rohren und Installationen un-
terhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend), soweit nicht et-
was anderes vereinbart.

2. Bruch-Sachschäden außerhalb von Gebäuden 

Sachschäden sind außerhalb von im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Gebäuden eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den 
Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder an den Rohren der Warm-
wasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solar-
heizungsanlagen, soweit

a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen die-
nen und 

b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden und 

c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

3. Nässe-Sachschäden

a) Sachschaden ist die Zerstörung oder die Beschädigung eines im
Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäudes oder sonstigen
Grundstückbestandteils durch bestimmungswidrig ausgetretenes
Leitungswasser.

b) Das Leitungswasser muss ausgetreten sein aus 

aa) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder da-
mit verbundenen Schläuchen;

bb) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen son-
stigen Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen;

cc) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung;
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3. Ausschluss Kernenergie

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder ra-
dioaktive Substanzen.

§ 7 Versicherungsort 

Der Versicherer haftet für den Mietausfallschaden nur, sofern sich der Sach-
schaden innerhalb des Versicherungsortes ereignet hat. Diese Beschränkung 
gilt nicht, wenn Sachen infolge eines eingetretenen oder unmittelbar be-
vorstehenden Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt wor-
den sind. Voraussetzung ist, dass diese Sachen in zeitlichem und örtlichem 
Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört wurden oder 
Abhanden gekommen sind.

Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude 
oder Räume von Gebäuden oder als Versicherungsort bezeichneten Grundstücke.

§ 8 Versicherungswert, Versicherungssumme 

1. Versicherungswert

Der Versicherungswert ist

a) für vermietete Räume der Wert einer Jahresmiete;

b) für selbst genutzte oder unentgeltlich Dritten überlassene Räume
der ortsübliche Jahresmietwert;

c) sowie die Summe der fortlaufenden Nebenkosten für die Dauer
eines Jahres

der im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude.

2. Versicherungssumme

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versi-
cherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versi-
cherungswert entsprechen soll.

b) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versiche-
rungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung
über die Unterversicherung zur Anwendung bekommen.

§ 9 Umfang der Entschädigung 

1. Entschädigungsberechnung; Haftzeit

a) Ersetzt wird der Mietausfall längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem 
die Räume wieder benutzbar sind. Behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen bleiben unberücksichtigt.

b) Endet das Mietverhältnis infolge des Sachschadens und sind die
Räume trotz Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt
zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu vermieten, wird der
Mietausfall bis zur Neuvermietung über diesen Zeitpunkt hinaus er-
setzt, höchstens jedoch für die Dauer von x Monaten.

c) Mietausfall nach a) und b) wird höchstens für die Dauer von 12 Mona-
ten seit dem Eintritt des Versicherungsfalles ersetzt, soweit nichts
anderes vereinbart ist (Haftzeit).

2. Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert un-
mittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles, so besteht Unterversiche-
rung. Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in 
dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach
folgender Berechnungsformel gekürzt:

Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungs-
summe dividiert durch den Versicherungswert.

§ 10 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers 
zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.

Wenn es nach Ablauf eines Monats seit Beginn der Unterbrechung und
nach Ablauf jedes weiteren Monats möglich ist, den Betrag festzustellen, 
den der Versicherer für die verflossene Zeit der Unterbrechung minde-
stens zu vergüten hat, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass
ihm dieser Betrag in Anrechnung auf die Gesamtleistung gezahlt wird.

2. Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund
eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) die Entschädigung ist ab Ende der Haftzeit oder ab dem Zeitpunkt, 
von dem an ein Mietausfallschaden nicht mehr entsteht zu verzin-
sen; maßgebend ist der frühere Zeitpunkt;

b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr;

c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2 a) ist der Zeitraum 
nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt
werden kann.

dd) Klima- Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen;

ee) Wasserbetten und Aquarien.

c) Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solar-
heizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

4. Nicht versicherte Schäden 

a) Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 – 3 gelten ohne Rücksicht auf
mitwirkende Ursachen nicht Schäden durch 

aa) Regenwasser aus Fallrohren;

bb) Plansch- oder Reinigungswasser; 

cc) Schwamm;

dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Über-
schwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen durch 
diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;

ee) Erdbeben;

ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser 
nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat;

gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luft-
fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

hh)  Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder ähnlichen mobi-
len Behältnissen;

ii) Flüssigkeiten aus ortsfesten Wasserlöschanlagen.

b) Als Sachschaden gelten nicht Schäden an ortsfesten Wasserlöschan-
lagen.

§ 5  Sturm, Hagel

1. Versicherte Gefahren und Schäden

Sachschaden ist die Zerstörung oder die Beschädigung eines im Versi-
cherungsvertrag bezeichneten Gebäudes oder sonstigen Grundstückbe-
standteils 

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf die 
im Versicherungsvertrag bezeichneten Sachen;

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder an-
dere Gegenstände auf die im Versicherungsvertrag bezeichneten
Sachen wirft;

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an einer im Versicherungs-
vertrag bezeichneten Sache;

d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Ge-
bäude, die mit einer im Versicherungsvertrag bezeichneten Sache
baulich verbunden sind;

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder
andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit einer im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Sache baulich verbunden sind.

2. Sturm

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstär-
ke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63 km/Stunde).

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Wind-
stärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks 
Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso wi-
derstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Gebäude oder sonstigen Grundstücks-
bestandteile oder der mit diesen Sachen baulich verbundenen Ge-
bäude, nur durch Sturm entstanden sein kann.

3. Hagel

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

4. Nicht versicherte Schäden

Als Sachschaden im Sinne von Nr. 1 gelten ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht Schäden durch

aa) Sturmflut;

bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch 
nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder 
andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch 
Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden 
darstellen;

cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz von Luft-
fahrzeugen, ihrer Teile oder Ladung; 

dd) Lawinen;

ee) Erdbeben. 

§ 6 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

1. Ausschluss Krieg

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 

2. Ausschluss Innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf Schäden durch innere Unruhen. 
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4. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers
bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Ver-
sicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses
Versicherungsfalles noch läuft.

§ 11 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles
verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenver-
fahren festgestellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versi-
cherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere
Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. 

Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die ande-
re unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Text-
form auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. 

Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen
nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsge-
richt ernennen lassen. 

In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungs-
nehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen,
die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dau-
ernder Geschäftsverbindung steht; 

ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern
angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Fest-
stellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. 

Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines
Obmannes durch die Sachverständigen. 

Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf
Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amts-
gericht ernannt.

4. Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten

a) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den
versicherten Mietausfallschaden, 

b) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den versicher-
ten Mietausfallschaden beeinflussen.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien
gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen vonei-
nander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann.
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für
die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund 
dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Ent-
schädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gericht-
liche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Fest-
stellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten
ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien 
je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des
Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 12 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

1. Sicherheitsvorschriften

Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungsnehmer

a) die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude oder Räume
von Gebäuden genügend häufig zu kontrollieren; 

b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu
erstellen, sofern nicht in der Branche des Versicherungsnehmers
kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so auf-
zubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht
gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden
oder abhanden kommen können; 

c) die Gebäude, insbesondere wasserführende Anlagen und Einrich-
tungen, Dächer und außen an den Gebäuden angebrachte Sachen
stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel, Stö-
rungen oder Schäden unverzüglich nach den anerkannten Regeln
der Technik beseitigen zu lassen (dies gilt für die Gefahren Leitungs-
wasser, Sturm und Hagel); 

d) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrichtungen sind
abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten (dies gilt für die
Gefahr Leitungswasser); 

e) während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu beheizen
und dies genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasser-
führenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren
und entleert zu halten (dies gilt für die Gefahr Leitungswasser).

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannt Obliegenheit,
ist der Versicherer unter den in Abschnitt B § 8 beschriebenen Voraus-
setzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise lei-
stungsfrei.

§ 13 Besondere Gefahrerhöhende Umstände

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt B § 9 Nr. 1 b) 
kann insbesondere dann vorliegen, wenn

a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist,

b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird,
Neu- oder Erweitungsbauten durchgeführt werden oder ein Gebäu-
de oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt wird.

Abschnitt B

Es gelten die für die Wohngebäudeversicherung gültigen 
Allgemeinen Bestimmen aus dem Abschnitt B (VGB 2010)
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Abschnitt A

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1. Versicherte Sachen
Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten elektrotech-
nischen und elektronischen Anlagen und Geräte, sobald sie betriebsfer-
tig sind.
Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung
und soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb entweder zur
Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine spätere
Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versicherungs-
schutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder Remontage sowie
während eines Transportes der Sache innerhalb des Versicherungsortes.

2. Nicht versicherte Sachen 
Nicht versichert sind
a) Wechseldatenträger;
b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel;
c) Werkzeuge aller Art;
d) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten Sa-

chen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen. 

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

1. Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende 
Beschädigungen oder Zerstörungen von versicherten Sachen (Sachscha-
den) und bei Abhandenkommen versicherter Sachen durch Diebstahl,
Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung. 
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder sei-
ne Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit
dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen
hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet
und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden durch 
a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter;
b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;
c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung;
d) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahr-

zeuges, seiner Teile oder seiner Ladung sowie Schwelen, Glimmen,
Sengen, Glühen oder Implosion;

e) Wasser, Feuchtigkeit;
f) Sturm, Frost, Eisgang, Überschwemmung.

2. Elektronische Bauelemente 
Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der versicher-
ten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr nachweislich 
von außen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise
auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte Sache insgesamt ein-
gewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die über-
wiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung einer 
versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist.
Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschä-
digung geleistet.

3. Röhren und Zwischenbildträger 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet der Versicherer Ent-
schädigung für Röhren und Zwischenbildträger nur bei Schäden durch
a) Brand, Blitzschlag, Explosion;
b) Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus;
c) Leitungswasser.
Nr. 4 bleibt unberührt. Begriffsbestimmungen sind Nr. 5 zu entnehmen.

4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine
Entschädigung für Schäden
a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten;
b) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Re-

bellion, Aufstand;
c) durch Innere Unruhen;
d) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen;
e) durch Erdbeben;
f) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhan-

den waren und dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten bekannt sein mussten;

g) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte vorzeitige
Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden an weiteren Austau-
scheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet. Nr. 2 bleibt un-
berührt;

h) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem Versi-
cherungsnehmer oder seinen Repräsentanten bekannt sein muss-
te; der Versicherer leistet jedoch Entschädigung, wenn der Scha-
den nicht durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder 
wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versi-
cherers wenigstens behelfsmäßig repariert war;

i) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler),
Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat.

Allgemeine Bedingungen für die Elektronikversicherung (ABE 2008)

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer 
zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung der Entschädi-
gung, dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss und bestrei-
tet der Dritte dies, so behält der Versicherungsnehmer zunächst die 
bereits gezahlte Entschädigung.
§ 86 VVG - Übergang von Ersatzansprüchen - gilt für diese Fälle nicht. 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten und nach 
den Weisungen des Versicherers außergerichtlich und erforderli-
chenfalls gerichtlich geltend zu machen.
Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versicherungs-
nehmer einer Weisung des Versicherers nicht folgt oder soweit der 
Dritte dem Versicherungsnehmer Schadenersatz leistet.

j) Handys, Palm und sonstige Kleingeräte sind vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen.

5. Gefahrendefinitionen
Im Sinne dieser Bedingungen gilt:
a) Raub

Raub liegt vor, wenn gegen den Versicherungsnehmer Gewalt an-
gewendet oder angedroht wird, um dessen Widerstand gegen die
Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten.
Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete Personen gleich, die
vorübergehend die Obhut über die versicherten Sachen ausüben.

b) Einbruchdiebstahl
Einbruchdiebstahl im Sinne dieses Vertrages liegt vor, wenn jemand 
fremde Sachen wegnimmt, nachdem er in einen Raum eines Gebäu-
des einbricht, einsteigt oder mittels 
aa) richtiger Schlüssel, die er durch Einbruchdiebstahl oder durch

Raub an sich gebracht hatte; 
bb) falscher Schlüssel oder 
cc) anderer Werkzeuge eindringt.

c) Brand, Blitzschlag, Explosion 
aa) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen

Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus ei-
gener Kraft auszubreiten vermag.

bb) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
cc) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen 

oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.
d) Leitungswasser

Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ableitungsrohren, 
den sonstigen Einrichtungen der Wasserversorgung oder der Warm-
wasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder 
Solarheizungsanlagen bestimmungswidrig ausgetreten ist. Sole, 
Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-
zungsanlagen sowie Wasser-dampf stehen Leitungswasser gleich.

§ 3 Versicherte Interessen

1. Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers.
Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch das Interesse 
des Eigentümers versichert. Die Bestimmungen zu versicherten Schäden 
und Gefahren bleiben unberührt.

2. Bei Sicherungsübereignung gilt dies auch dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer das Eigentum nach Abschluss der Versicherung überträgt. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß §§ 95 ff VVG zur
Veräußerung der versicherten Sache.

3. Hat der Versicherungsnehmer die Sache unter Eigentumsvorbehalt ver-
kauft, so ist auch das Interesse des Käufers versichert. Der Versicherer lei-
stet jedoch keine Entschädigung für Schäden, für die der Versicherungs-
nehmer als Lieferant (Hersteller oder Händler) gegenüber dem Käufer
einzutreten hat oder ohne auf den Einzelfall bezogene Sonderabreden
einzutreten hätte.

4. Hat der Versicherungsnehmer die Sache einem Dritten als Mieter, Päch-
ter, Entleiher oder Verwahrer übergeben, so ist auch das Interesse dieses 
Dritten versichert.

5. Hat der Versicherungsnehmer die versicherte Sache, die er in seinem Be-
trieb verwendet oder Dritten überlässt (Nr. 4), selbst hergestellt, so lei-
stet der Versicherer keine Entschädigung für Schäden, für die bei Fremd-
bezug üblicherweise der Lieferant (Hersteller oder Händler) einzutreten 
hätte.
Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung für fremde Rechnung. 

§ 4 Versicherungsort
Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. Ver-
sicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Betriebs-
grundstücke.

§ 5  Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung

1. Versicherungswert
Versicherungswert ist der Neuwert. 
a) Neuwert ist der jeweils gültige Listenpreis der versicherten Sache

im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten (z.B. Kosten für Verpa-
ckung, Fracht, Zölle, Montage).

b) Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten geführt, so ist der 
letzte Listenpreis der Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugsko-
sten maßgebend; dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwick-
lung für vergleichbare Sachen zu ver-mindern oder zu erhöhen. 
Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt an dessen Stelle 
der Kauf- oder Lieferpreis der Sache im Neuzustand zuzüglich der Be-
zugskosten; dieser Betrag ist entsprechend der Preisentwicklung für
vergleichbare Sachen zu ver-mindern oder zu erhöhen. 
Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Lieferpreis ermittelt
werden, so ist die Summe der Kosten maßgebend, die jeweils notwen-
dig war, um die Sache in der vorliegenden gleichen Art und Güte (z.B. 
Konstruktion, Abmessung, Leistung) zuzüglich der Handelsspanne und 
der Bezugskosten wiederherzustellen. Dieser Betrag ist entsprechend 
der Preisentwicklung zu vermindern oder zu erhöhen. 
Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versicherungs-
wert unberücksichtigt.

c) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, 
so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.
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2. Versicherungssumme 
Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache genannte
Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen.
Der Versicherungsnehmer soll die Versicherungssumme für die ver-
sicherte Sache während der Dauer des Versicherungsverhältnisses
dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. Dies gilt auch,
wenn werterhöhende Änderungen vorgenommen werden.

3. Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert
zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so besteht Unterver-
sicherung.

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-

rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen
nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten
halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht. 

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versi-
cherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versicherungs-
summe je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Auf-
wendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr 
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfe-
leistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen
Interesse erbracht werden.

d) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Be-
trag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

2. Kosten für die Wiederherstellung von Daten 
a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten des Be-

triebssystems, welche für die Grundfunktion der versicherten Sache 
notwendig sind, sofern der Verlust, die Veränderung oder die Nicht-
verfügbarkeit der Daten infolge eines dem Grunde nach versicher-
ten Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese
Daten gespeichert waren.

b) Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert.
c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versi-

cherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versicherungs-
summe je vereinbarter Position.

3. Zusätzliche Kosten
Soweit vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten hinaus die
nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der jeweils hierfür verein-
barten Versicherungssumme auf erstes Risiko versichert. Die jeweils ver-
einbarte Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, dass eine 
Entschädigung geleistet wird.
a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten

aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines
dem Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss, 
um versicherte und nicht versicherte Sachen, deren Teile oder 
Reste, die sich innerhalb des Versicherungsortes befinden
- aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren;
- zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete Abfallbe-
seitigungsanlage zu transportieren und dort zu beseitigen.

bb) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekontamination 
und Entsorgung von Erdreich oder Gewässern, Kosten für die 
Beseitigung von Beeinträchtigungen des Grundwassers oder 
der Natur sowie von Emissionen in der Luft.
Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des Versicherungs-
nehmers aufgrund der Einliefererhaftung.

cc) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz bean-
spruchen kann.

b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich
aa) Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge einer

Kontamination durch einen dem Grunde nach versicherten 
Schaden aufgrund behördlicher Anordnungen aufwenden 
muss, um
- Erdreich des Versicherungsortes zu untersuchen und nöti-
genfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen;
- den Aushub zu vernichten oder in die nächstgelegene geeig-
nete Deponie zu transportieren und dort abzulagern;
- insoweit den Zustand des Versicherungsortes vor Eintritt des 
Schadens wiederherzustellen.

bb) Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, sofern die 
behördlichen Anordnungen
- aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, 
die vor Eintritt des Schadens erlassen wurden;
- eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses 
Schadens entstanden ist;
- innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Schadens er-
gangen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf Rechts-
mittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt 
gemeldet wurden.

cc) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende Kontami-
nation des Erdreiches erhöht, so sind nur die Aufwendungen 
versichert, die den für eine Beseitigung der bestehenden Kon-
tamination erforderlichen Betrag über-steigen, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Scha-
den aufgewendet worden wäre.
Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch 
Sachverständige festgestellt.

dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen 
oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versicherungsneh-
mers einschließlich der Einliefererhaftung sind nicht versichert.

ee) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz bean-
spruchen kann.

c) Bewegungs- und Schutzkosten
Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem
Grund nach versicherten Schadens aufwenden muss, wenn zum

Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versi-
cherten Sache andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt 
werden müssen, insbesondere Aufwendungen für De- und Remon-
tage, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen 
oder für das Erweitern von Öffnungen.

d) Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Gerüstgestel-
lung, Bergungsarbeiten, Bereitstellung eines Provisoriums, Luftfracht
Dies sind Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge eines dem
Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss.

5. Begrenzung
Der nach 3. a-c ermittelte Leistungsanspruch ist je Versicherungsfall und 
je Sparte begrenzt auf den vereinbarten Betrag auf erstes Risiko.

4. Selbstbehalt
Der nach 3. a-c ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den ver-
einbarten Selbstbehalt gekürzt.

§ 7 Umfang der Entschädigung

1. Wiederherstellungskosten
Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden unterschie-
den. Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten zu-
züglich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind als der Neuwert der 
versicherten Sache. 
Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Totalschaden vor.
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug insbeson-
dere für Alter, Abnutzung und technischen Zustand.
Versicherte Sachen, die in verschiedenen Positionen bezeichnet sind,
gelten auch dann nicht als einheitliche Sache, wenn sie wirtschaftlich
zusammen gehören.
Werden versicherte Sachen in einer Sammelposition aufgeführt, so gel-
ten sie nicht als einheitliche Sache, sofern diese eigenständig verwendet 
werden können.

2. Teilschaden
Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des früheren, be-
triebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen abzüglich des
Wertes des Altmaterials. 
a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere

aa) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe;
bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch übertarifliche

Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkosten durch tarifliche 
Zuschläge für Überstunden sowie für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeiten;

cc) De- und Remontagekosten;
dd) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Expressfrachten;
ee) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssystems, welches 

für die Grundfunktion der versicherten Sache notwendig ist;
ff) Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminieren der versi-

cherten Sache oder deren Teile sowie Kosten für das Vernichten 
von Teilen der Sache, ferner Kosten für den Abtransport von 
Teilen in die nächstgelegene geeignete Abfallbeseitigungsanla-
ge, jedoch nicht Kosten aufgrund der Einliefererhaftung.

b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der Wertver-
besserung wird vorgenommen an Hilfs- und Betriebsstoffen, Ver-
brauchsmaterialien und Arbeitsmitteln, Werkzeugen aller Art sowie 
sonstigen Teilen, die während der Lebensdauer der versicherten
Sache erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müssen,
soweit diese Teile zur Wiederherstellung der versicherten Sache zer-
stört oder beschädigt werden.

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
aa) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnahmen, die auch 

unabhängig von dem Versicherungsfall notwendig gewesen 
wären;

bb) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die über 
die Wiederherstellung hinausgehen;

cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, soweit die 
Kosten nicht auch durch Arbeiten in fremder Regie entstanden 
wären;

dd) entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eigener Regie;
ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wiederher-

stellung;
ff) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstellung erfor-

derlich sind, aber nicht an der versicherten Sache selbst ausge-
führt werden;

gg) Vermögensschäden.

3. Totalschaden
Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes des Altmaterials.

4. Entschädigungsbegrenzung auf den Zeitwert
Abweichend von Nr. 2 und Nr. 3 ist die Entschädigungsleistung auf den
Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles begrenzt, wenn
a) die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaffung (Total-

schaden) unterbleibt oder 
b) für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte Ersatzteile nicht 

mehr zu beziehen sind.
Der Versicherungsnehmer erwirbt einen Anspruch auf den Teil der Ent-
schädigung, der den Zeitwert übersteigt, nur, soweit und sobald er inner-
halb von zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt 
hat, dass er die Entschädigung zur Wiederherstellung der beschädigten 
oder Wiederbeschaffung der zerstörten oder abhanden gekommenen 
Sachen verwenden wird.

5. Weitere Kosten
Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens über die Wie-
derherstellungskosten hinaus aufgewendet werden müssen, ersetzt der
Versicherer im Rahmen der hierfür vereinbarten Versicherungssummen.

6. Grenze der Entschädigung
Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache entfallende
Teil der Versicherungssumme.

7. Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung
Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 bis 6
ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält, wie 
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die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert. Dies gilt nicht für 
Versicherungssummen auf Erstes Risiko.

8. Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit 
Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten den Scha-
den grob fahrlässig herbeigeführt, wird die Entschädigung in einem der 
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis gekürzt.

9. Selbstbehalt
Der nach Nr. 1 bis 8 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Entstehen mehrere Schäden, so wird 
der Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen. 
Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sache und be-
steht außerdem ein Ursachenzusammenhang zwischen diesen Schäden, 
so wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen.

§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung 
a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versi-

cherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen
sind. Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädi-
gung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber
dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat. 

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach 
1 b) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge
eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund
eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach 

Meldung des Schadens geleistet wird – ab Fälligkeit zu verzinsen;
b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschä-

digung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versiche-
rungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer
nachgewiesen hat;

c) der Zinssatz beträgt 4 Prozent;
d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und 3 b) ist der Zeit-
raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt 
werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers

bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Ver-

sicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses
Versicherungsfalles noch läuft.

6. Abtretung des Entschädigungsanspruches
Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustimmung
des Versicherers abgetreten werden. Die Zustimmung muss erteilt wer-
den, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem Grund verlangt.

§ 9 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles
verlangen, dass der Schadens in einem Sachverständigenverfahren fest-
gestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren können Versiche-
rer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere
Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen.

Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die ande-
re unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Text-
form auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird 
der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde
Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht er-
nennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der
Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen,
die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dau-
ernder Geschäftsverbindung steht, ferner keine Person, die bei Mit-
bewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in 
einem ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Fest-
stellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Rege-
lung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes 
durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von

dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den
anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war;

b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbesondere
aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und

beschädigten versicherten Sachen mit deren Werten unmit-

telbar vor dem Schaden sowie deren Neuwerten zur Zeit des 
Schadens;

bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in den 
Zustand vor Schadeneintritt erforderlichen Kosten;

cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

 5. Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien
gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen vonei-
nander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann.
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. Die Fest-
stellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Ver-
tragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offen-
bar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädi-
gung. Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch ge-
richtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten
ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen bei-de Par-
teien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des
Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 10 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Anzeigepflicht
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der
Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer un-
verzüglich in Textform anzuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sa-
che zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt
worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die
Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt.
Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-

menen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschä-
digung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden
ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzu-
zahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen.
Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei 
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versi-
cherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das
Wahlrecht auf den Versicherer über.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschä-
digung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als der
Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache 
behalten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Er-
klärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der 
Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versi-
cherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem Erlös
abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, wel-
cher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung
entspricht.

4. Beschädigte Sachen 
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versi-
cherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe der
Wiederherstellungskosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die 
Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5. Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen
zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Ei-
gentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf 
diese Sachen zustehen.

§ 11 Wechsel der versicherten Sachen
Erhält der Versicherungsnehmer anstelle der im Versicherungsvertrag 
bezeichneten Sache eine andere, jedoch technisch vergleichbare Sache, 
so besteht nach entsprechender Anzeige des Versicherungsnehmers 
hierfür vorläufige Deckung.
Die vorläufige Deckung endet 
a) mit dem Abschluss des neuen Versicherungsvertrages oder
b) mit Beginn eines weiteren Vertrages über vorläufige Deckung mit

gleichartigem Versicherungsschutz oder
c) mit der Beendigung der Vertragsverhandlungen,
spätestens jedoch nach 3 Monaten.

Abschnitt B
Es gelten die für die Wohngebäudeversicherung gültigen Allgemeinen Be-
stimmungen aus dem Abschnitt B (VGB2010)

1507 Klauseln zur Elektronikversicherung  
Angleichung der Prämien und Versicherungssummen
1. Prämien und Versicherungssummen werden im Versicherungsvertrag

nach dem Stand der Löhne und Preise in der Investitionsgüter-Industrie 
vom Januar/März 1971 angegeben. Eine Änderung dieser Löhne und Prei-
se hat eine entsprechende Angleichung der Prämien und Versicherungs-
summen zur Folge, wenn sich eine Veränderung der Prämien um mehr 



Seite 24 von 28

als _ Prozent ergibt. Unterbleibt hiernach eine Angleichung der Prämien 
und Versicherungssummen, ist für die nächste Veränderung der Pro-
zentsatz maßgebend, um den sich die Löhne und Preise gegenüber dem 
Zeitpunkt geändert haben, der für die letzte Angleichung maßgebend 
war.

2. Für die Angleichung der Prämien wird zu 30 Prozent die Preisentwick-
lung und zu 70 Prozent die Lohnentwicklung berücksichtigt. Die Anglei-
chung der Versicherungssummen erfolgt unter Berücksichtigung der
Preisentwicklung. Eine Angleichung der Prämien erfolgt nur, wenn die
Versicherungssummen gleichzeitig angepasst werden.
Wäre die Versicherungssumme höher, wenn sie entsprechend dem An-
stieg des Versicherungswertes angeglichen würde, dann ist die Grenze
der Entschädigung dieser höhere Betrag.
Maßgebend für die Angleichung sind die vom Statistischen Bundesamt
veröffentlichten Indizes, und zwar
a) für die Preisentwicklung der Index der Erzeugerpreise gewerblicher 

Produkte (Inlandabsatz), Gruppe Investitionsgüter;
b) für die Lohnentwicklung der Index der Bruttostundenverdienste

der Arbeiter in der Investitionsgüter-Industrie (alle Arbeiter).

3. Die Angleichung wird mit den letzten vor Ende eines Kalenderjahres
veröffentlichten Indizes ermittelt und für die im folgenden Kalenderjahr 
fällige Jahresprämie wirksam.

4. Unterversicherung besteht nur, soweit zum Zeitpunkt der Vereinbarung 
der Versicherungssumme nach dem Stand März 1971 Unterversicherung 
vorgelegen hätte.

5. Der Versicherungsnehmer kann diese Klausel kündigen, wenn sich durch 
diese Klausel die Prämie für das folgende Versicherungsjahr um mehr
als _ Prozent erhöht oder die Prämiensteigerung in drei aufeinander fol-
genden Versicherungsjahren mehr als _ Prozent beträgt.

Die Kündigung ist spätestens einen Monat nach der Mitteilung über die 
Prämienerhöhung schriftlich zu erklären. Sie wird zu Beginn des Versi-
cherungsjahres wirksam, für das die Prämie erhöht werden sollte.

Erläuterung zur Berechnung der Prämie und der Versi-
cherungssumme
Prämie
Die Prämie P des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet sich zu
P = P0 x Prämienfaktor
Prämienfaktor = 0,3 x E/E0 + 0,7 x L/L0
Versicherungssumme
Die Versicherungssumme S des jeweiligen Versicherungsjahres berechnet 
sich zu
S = S0 x Summenfaktor
Summenfaktor = E/E0
Es bedeuten:
P0 = Im Versicherungsvertrag genannte Prämie, Stand Januar/März 1971
S0 = Im Versicherungsvertrag genannte Versicherungssumme, Stand März 1971
E = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der Erzeugerpreise ge-
werblicher Produkte, Gruppe Investitionsgüter
E0 = Stand März 1971
L = Letzter im Ermittlungsjahr veröffentlichter Index der durchschnittlichen 
Bruttostundenverdienste der Arbeiter, Gruppe Investitionsgüter-Industrie 
(alle Arbeiter)

L0 = Stand Januar 1971

1601 Schäden durch Sturm / Hagel
In Erweiterung der dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Allgemei-
nen Bedingungen für die Elektronik - Versicherung (ABE) gilt die Gefahr Sturm 
und Hagel als mitversichert.

1602 Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten;
Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten, Bereitstellung eines Provisoriums; Luftfracht

1. In Erweiterung der dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden All-
gemeinen Bedingungen für die Elektronik - Versicherung (ABE) er¬setzt 
der Versicherer bis zu der für die jeweilige Kostenart vereinbarten Versi-
cherungssumme (auf Erstes Risiko) notwendige Kosten für

a) Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten,
b) Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten oder Bereitstellung eines
Provisoriums,
c) Luftfracht,
die der Versicherungsnehmer infolge eines Versicherungsfalles auf-
wenden muss.

2. Die Versicherungssumme gemäß Nr. 1 vermindert sich nicht da¬durch,
dass eine Entschädigung geleistet wird.

1603  Nutzungsausfall (Photovoltaikanlagen)

1. In Erweiterung der dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden All-
gemeinen Bedingungen für die Elektronik - Versicherung (ABE) ersetzt 
der Versicherer bei Ausfall der Anlage eine den tatsächlich nachgewiesenen 
Ertragsausfallschaden bis max. 2,50 € pro kwp bis 2,50 € je kwp installierter 
Leistung pro Tag auf erstes Risiko. 

2. Die Haftzeit beträgt 180 Tage.

3. Gilt nur wenn die Absicherung von Photovoltaikversicherung vereinbart 
und dokumentiert wurde.
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Merkblatt zur Datenverarbeitung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektro-
nischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertrags-ver-
hältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV 
einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchliche 
Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der 
uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und –nut-
zung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt 
oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverar-
beitung und –nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung 
eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses 
geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der spei-
chernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verar-
beitung oder Nutzung überwiegt. 

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung 
und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG 
aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungs-
vertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung 
– schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen
Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teil-
weise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu einem Vertragsabschluß. Trotz Wi-
derruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann 
eine Datenverarbeitung und –nutzung in dem begrenzten gesetzlich zuläs-
sigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z.B. beim Arzt, 
einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen 
(Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallver-
sicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pflichtentbindungserklärung enthalten. Im Folgenden wollen wir Ihnen eini-
ge wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und –nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das 
sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum 
Vertrag versicherungstechnische Daten wie Versicherungsnummer, Versiche-
rungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderli-
chenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines Sachverstän-
digen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall 
speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, 
wie z.B. die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden.

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf ei-
nen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben 
wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und Aus-
land ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versiche-
rungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art 
des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags, sowie im 
Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und 
Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rück-
versicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Da-
ten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstel-
lung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die 
Einschätzung des Wagnisses und die Schadensabwicklung wichtigen Umstän-
de anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankheiten und Versicherungs-
fälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, 
bestehende, abgelehnte oder gekündigt). Um Versicherungsmissbrauch zu 
verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzu-
klären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu 
schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bit-
ten oder entsprechende Auskünfte auf Anfrage zu erteilen. Auch sonst bedarf 
es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsü-
bergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbe-
zogenen Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen 
weitergegeben wie Name und Anschrift,  Kfz-Kennzeichen, Art des Versiche-
rungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden wie Schadenhöhe 
und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme der Fachverbände
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur 
Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhin-
derung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fach-
verband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende 
Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen bei den Fach-
verbänden zentrale Hinweissysteme. Solche Hinweissysteme gibt es z.B. beim 
Verband der Schadenversicherer (Zusammenschluss der bisherigen Verbän-
de: Verband der Haftpflichtversicherer, Unfallversicherer, Autoversicherer 
und Rechtsschutzversicherer – HUK-Verband – Verband der Sachversicherer, 
Deutscher Transport-Versicherungs-Verband). Die Aufnahme in diese Hinwei-
ssysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem je-
weiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sind. 

 Beispiele:
Kfz-Versicherer

Registrierungen von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie 
von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs 
besteht. Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und –verhütung.

Sachversicherer

Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt 
oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der 
Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadenssummen erreicht sind. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Mit-
brauchs.

Transportversicherer

Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) 
Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung. Zweck: 
Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.

 Unfallversicherer

Meldung bei

•	 erheblicher	Verletzung	der	vorvertraglichen	Anzeigepflicht

•	 Leistungsablehnung	wegen	vorsätzlicher	Obliegenheitsverlet-
zung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder
von Unfallfolgen

•	 außerordentlicher	Kündigung	durch	den	Versicherer	(nach	Lei-
stungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung) zur Risi-
koprüfung und um Missbrauchshandlungen aufzudecken.

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Versicherungsgruppe
Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Branchen (z.B. Lebens-, Kran-
ken-, Sachversicherung) durch juristisch selbständige Gesellschaften betrie-
ben. Um dem Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu 
können, arbeiten die Gesellschaften häufig in Versicherungsgruppen zusammen. 
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert wie das 
Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal 
gespeichert, auch wenn Sie Versicherungsverträge mit verschiedenen Unter-
nehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die 
Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. 
Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten werden in einer zen-
tralen Datensammlung geführt.
Dabei sind z.B. Name, Adresse, Kontonummer, Bankleitzahl, Versicherungs-
nummern bestehender Verträge von allen Unternehmen der Gruppe abfrag-
bar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei 
telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch 
Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht 
werden.
Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dage-
gen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar.
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kun-
den durch die einzelnen Gesellschaften verwendet werden, spricht das Ge-
setz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des Bundes-
datenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie z.B. 
Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher 
Verfügung der jeweiligen Gesellschaft.

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler
ln Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen 
Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unseres Koo-
perationspartners) werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut, der 
Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. 
Vermittler in diesem Sinne sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungs-
gesellschaften (sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstlei-
stungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobilien-
gesellschaften u.a.).
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermitt-
ler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwen-
digen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z.B. Versi-
cherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, 
Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen (sowie 
von unseren Partnerunternehmen Angaben über andere finanzielle Dienst-
leistungen, z.B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages). Ausschließlich 
zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können 
an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden.
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen 
Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch 
werden sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten infor-
miert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestim-
mungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z.B. 
Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre Betreuung 
zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser 
Unternehmen (z.B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensi-
onierung), regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber 
informiert.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Recht
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem 
eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter be-
stimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Lö-
schung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich 
bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Rich-
ten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets 
an Ihren Versicherer.
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Satzung 
I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsgebiet

1. Der im Jahre 1788 gegründete Verein führt den Namen OSTANGLER
BRANDGILDE, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG). Die Gesell-
schaft hat ihren Sitz in Kappeln.

2. Das Geschäftsgebiet umfasst die Mitgliedsstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft und die anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum.

§ 2 Zweck

1. Der Verein betreibt die Versicherungssparten:
Unfall-, Feuer- und andere Sachschäden, Allgemeine- und Bootshaft-
pflicht, verschiedene finanzielle Verluste, nicht substitutive Krankenver-
sicherung.

2. In den von ihr nicht betriebenen Versicherungszweigen kann die Gesell-
schaft den Abschluss von Versicherungsverträgen vermitteln.

3. Der Verein kann Nichtmitglieder gegen feste Entgelte versichern und in 
den von ihr betriebenen Versicherungszweigen Rückversicherung ge-
währen. Der Umfang dieser Versicherungen darf jeweils 15 % der Brutto-
beitragseinnahmen nicht übersteigen.

§ 3 Geschäftsjahr und Bekanntmachungen

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Bekanntmachungen erfolgen im Bundesanzeiger. Zusätzlich ist eine
schriftliche Bekanntgabe an die Mitgliedervertreter erforderlich.

II. Mitgliedschaft

§ 4 Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft beginnt mit Abschluss eines Versicherungsvertrages
und endet mit dessen Ablauf.

2. Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Gesell-
schaftsvermögen.

III. Organe

§ 5 Organe der Gesellschaft sind:

1. Mitgliedervertretung
2. Aufsichtsrat
3. Vorstand

§ 6 Mitgliedervertretung

1. Die Mitgliedervertretung ist das oberste Organ des Vereins. Sie vertritt
die Gesamtheit der Vereinsmitglieder.

2. Die Mitgliedervertretung besteht aus 29 von ihr selbst auf 6 Jahre ge-
wählten ehrenamtlichen Mitgliedervertretern. Wählbar sind alle Mitglie-
der, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und mindestens ein Jahr lang 
dem Verein angehören.

3. Die ersten Mitgliedervertreter werden durch die Hauptversammlung
gewählt. Scheidet ein Mitgliedervertreter später aus der Mitgliederver-
tretung aus, werden die nachfolgenden Mitgliedervertreter von der
Mitgliedervertretung selbst gewählt. Einzelheiten des Wahlverfahrens
zur Mitgliedervertretung kann die Mitgliedervertretung in einer Wahl-
ordnung regeln, wobei der Aufsichtsrat der Mitgliedervertretung die als 
Mitgliedervertreter zu wählenden Kandidaten vorschlägt.

4. Das Amt als Mitgliedervertreter erlischt mit dem Ende der ordentlichen
Mitgliedervertreterversammlung des Kalenderjahres, in dem der Mitglie-
dervertreter sein 70. Lebensjahr vollendet.

§ 7 Mitgliedervertreterversammlung

1. Die Mitgliedervertreterversammlung findet alljährlich in den ersten 8
Monaten des Kalenderjahres statt. Sie wird unter Mitteilung von Ort, Zeit 
und Tagesordnung gem. § 3 dieser Satzung mindestens einen Monat vor-
her vom Aufsichtsrat einberufen.

2. Eine außerordentliche Mitgliedervertreterversammlung muss einbe-
rufen werden, wenn mindestens 1/20 der Mitglieder dies schriftlich
unter Angabe der Gründe beantragen, wenn der Aufsichtsrat oder der
Vorstand sie für notwendig hält oder wenn die Aufsichtsbehörde dies
verlangt.

3. Die Mitgliedervertreterversammlung wird vom Vorsitzenden des Auf-
sichtsrates, im Verhinderungsfalle von seinem Stellvertreter geleitet. Die 
Versammlungsleitung kann vom Aufsichtsrat einem Vorstandsmitglied
übertragen werden.

4. Das Stimmrecht kann nur in Person ausgeübt werden.
Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliedervertreterversammlung ist
ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Beschlüsse 
können mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst werden, sofern das Ge-
setz oder diese Satzung nicht anders bestimmen. Bei Stimmengleichheit 
gilt der Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem Falle das 
Los.

§ 8 Aufgaben der Mitgliedervertreterversammlung

Die Mitgliedervertreterversammlung hat folgende Aufgaben:

1. Entgegennahme des Geschäftsberichtes, des Jahresabschlusses und des 
Berichtes des Aufsichtsrates über die Prüfung des Jahresabschlusses.

2. Feststellung des Jahresabschlusses, wenn Vorstand und Aufsichtsrat
sich für die Feststellung durch die Mitgliedervertreterversammlung ent-
schieden haben oder der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht billigt.

3. Verteilung des Bilanzgewinnes

4. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

5. Wahlen zum Aufsichtsrat

6. Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrates

7. Änderung der Satzung sowie Einführung neuer Versicherungszweige

8. Auflösung der Gesellschaft

Die Beschlüsse zu § 8 Nr. 7 + 8 bedürfen einer Mehrheit von ¾ der abgegeben 
Stimmen und zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

§ 9 Der Aufsichtsrat

1. Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen, die Mitglieder der Gesell-
schaft sein müssen. Sie werden von der Mitgliedervertreterversammlung 
bis zur Beendigung der Mitgliedervertreterversammlung gewählt, die
über die Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt.
Das Geschäftsjahr der Wahl ist hierbei nicht einzurechnen. Das Amt be-
ginnt mit Annahme der Wahl und erlischt mit dem Zeitablauf, spätestens 
mit dem Ende der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung des
Kalenderjahres, in dem das Aufsichtsratsmitglied sein 70. Lebensjahr voll-
endet. Wiederwahl ist zulässig.

2. Unmittelbar nach jeder Mitgliedervertreterversammlung, in der Wahlen
zum Aufsichtsrat vorgenommen sind, findet eine Sitzung des Aufsichts-
rates statt, zu der eine Einladung nicht ergeht. In dieser Sitzung werden 
unter Vorsitz des ältesten Mitglieds der Vorsitzende und sein Stellvertre-
ter gewählt.

3. Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor ihrer Amtsdauer aus, so bedarf es
der Einberufung einer außerordentlichen Mitgliedervertreterversamm-
lung zur Vornahme der Ersatzwahl nur dann, wenn weniger als drei Mit-
glieder vorhanden sind.

4. Zu seinen weiteren Sitzungen versammelt sich der Aufsichtsrat durch
schriftliche, mündliche, telefonische oder telegrafische Einladung des
Vorsitzenden.

5. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mind. drei Mitglieder anwe-
send sind. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

6. Der Vorsitzende ist verpflichtet, den Aufsichtsrat unverzüglich einzu-
berufen, wenn es von einem Mitglied des Aufsichtsrates oder des Vor-
standes unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes schriftlich bean-
tragt wird. Im Übrigen gelten für die Einberufung des Aufsichtsrates die 
gesetzlichen Bestimmungen.

7. Über die Beschlüsse des Aufsichtsrates muss ein Protokoll geführt werden.

8. Willenserklärungen des Aufsichtsrates erfolgen durch den Vorsitzenden

9. Die Aufsichtsratsmitglieder haben Anspruch auf Tagegelder und Erstat-
tung von Barauslagen. Eine etwaige Vergütung wird von der Mitglieder-
vertreterversammlung festgesetzt.

§ 10 Aufgaben des Aufsichtsrates

1. Der Aufsichtsrat hat die ihm durch Gesetz und Satzung zugewiesenen
Rechte und Pflichten.  Ihm obliegen insbesondere:

a) Überwachung der Geschäftsführung
b) Prüfung des Jahresabschlusses, des Vorschlages über die Über-

schussverteilung und des Geschäftsberichtes sowie die Berichtser-
stattung an die Mitgliedervertreterversammlung

c) Feststellung des Jahresabschlusses
d) Bestellung des Vorstandes und Regelung seines Dienstverhältnisses

2. Die Zustimmung des Aufsichtsrates ist erforderlich für:

a) Erwerb und Veräußerung von Grundeigentum
b) Verträge mit anderen Versicherungsunternehmen, ausgenommen

Rückversicherungsverträge
c) Bestellung von Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten

3. Der Aufsichtsrat ist weiterhin ermächtigt:

a) Die Satzung und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu
ändern, soweit die Änderungen nur die Fassung betreffen

b) Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung, durch welche die
Satzung geändert wird, soweit abzuändern, wie das die Aufsichtsbe-
hörde vor der Genehmigung verlangt

c) Sich und dem Vorstand eine Geschäftsordnung zu geben.
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§ 11 Vorstand

1. Der aus mindestens zwei Personen bestehende Vorstand wird vom Auf-
sichtsrat bestellt; dieser bestimmt auch die Anzahl. Er kann einen von ih-
nen zum Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag; dies gilt nicht in einem 
zweigliedrigen Vorstand.

2. Das Verhältnis der Mitglieder des Vorstandes zur Gesellschaft regelt sich 
nach dem Inhalt der vom Aufsichtsrat mit ihnen abzuschließenden An-
stellungsverträge.

3. Mit schriftlicher Genehmigung des Aufsichtsrates kann der Vorstand
Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte bestellen. Außerdem ist der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates berechtigt, Allgemeine
Versicherungsbedingungen für das Neugeschäft einzuführen oder zu
ändern.

4. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Proku-
risten vertreten.

IV. Vermögensverwaltung

§ 12 Einnahmen

Die Einnahmen des Vereins bestehen aus:

1. den im Voraus zu zahlenden Jahresbeiträgen der Mitglieder,
2. den sonstigen Einnahmen,
3. den eventuell zu zahlenden Nachschüssen.

§ 13 Beiträge

1. Die Mitglieder haben jährlich im Voraus Beiträge nach Maßgabe der vom 
Vorstand beschlossenen Tarife zu errichten.

2. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats Beiträge und Ta-
rifbestimmungen auch für bestehende Versicherungsverträge ändern,
wenn und soweit das Gesetz oder vereinbarte Versicherungsbedin-
gungen oder Tarifbestimmungen dies zulassen. In anderen Fällen ist
eine Änderung von Beiträgen und Tarifbestimmungen für bestehende
Verträge nur zur Gewährleistung der Gleichbehandlung aller Mitglieder
mit Zustimmung der Mitgliederversammlung zulässig.
Die geänderten Tarife gelten für bestehende Versicherungsverträge ab
Beginn der nächsten Versicherungsperiode.
Der Vorstand ist verpflichtet, den Mitgliedern deren bestehende Versi-
cherungsverträge betroffen sind, die Tarifänderung, sowie die Erläute-
rung der Unterschiede zwischen dem alten und neuen Tarif spätestens
einen Monat vor Inkrafttreten schriftlich mitzuteilen und sie auf ihr Kün-
digungsrecht schriftlich hinzuweisen.

3. Der Verein ist berechtigt für jedes Mahnschreiben nach einer ersten Er-
innerung zur Zahlung des fälligen Beitrages einen pauschalen Betrag je
Brief zu erheben. Die Höhe dieses Betrages wird jährlich vom Vorstand
auf Grund einer Kalkulation der anfallenden Kosten, sowie Verzugszinsen 
festgelegt.

§ 14 Nachschüsse

1. Reichen die Beiträge, die sonstigen Einnahmen und der gemäß § 17 der 
Satzung verfügbare Teil der Verlustrücklage zur Deckung der Ausgaben
nicht aus, so ist der Fehlbetrag durch Nachschüsse zu decken. Zur Zah-
lung der Nachschüsse sind alle Mitglieder im Verhältnis ihrer für das Ge-
schäftsjahr gezahlten Versicherungsbeiträge verpflichtet.

2. Die Nachschüsse werden vom Vorstand festgesetzt und dürfen 50 %
eines Jahresbeitrages nicht übersteigen. 

§ 15 Verlustrücklage

1. Zur Deckung eines außergewöhnlichen Verlustes aus dem Geschäftsbe-
trieb ist eine Verlustrücklage von mind. 1 Mio. € zu bilden.

2. Der Verlustrücklage sind jährlich bis zum Erreichen der Soll-Höhe minde-
stens 5 % der gebuchten Bruttobeiträge zuzuführen.

3. Hat die Verlustrücklage ihre Soll-Höhe erreicht oder nach Inanspruch-
nahme wieder erreicht, kann der Vorstand bis zu 50 % des Jahresüber-
schusses des Geschäftsjahres der Verlustrücklage oder einer anderen
Rücklage zuführen.

4. Die Verlustrücklage darf zur Verlustdeckung in einem Geschäftsjahr erst 
dann in Anspruch genommen werden, wenn sie 50 % ihres Soll-Beitrages 
überschritten hat. Die jährliche Entnahme kann bis zu 50 % der jeweils
angesammelten Verlustrücklage betragen; jedoch darf durch die Ent-
nahme der Bestand von 50 % der Soll-Höhe nicht unterschritten werden. 
Voraussetzung für jede Inanspruchnahme ist aber, dass im Verlustjahr
mindestens ein Betrag in Höhe des Durchschnitts der letzten 3 Jahre er-
hoben wurde und zur Bestreitung der Ausgaben nicht ausreicht.

5. Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann in einzelnen Geschäfts-
jahren von den Zuführungs- und Entnahmebestimmungen abgewichen
werden.

§ 16 Beitragsrückgewähr

1. Soweit der in einem Geschäftsjahr erzielte Überschuss nicht der Ver-
lustrücklage zuzuführen ist oder eine andere Verwendung beschlossen
wird, ist er der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zuzuweisen.

2. Die der Rückstellung für Beitragsrückgewähr zufließenden Beträge dür-
fen keinem anderen Zweck als dem der Beitragsrückerstattung dienen.

3. Die Verteilung der Beitragsrückerstattung auf alle oder einzelne Versi-
cherungszweige, ihre Anrechnung auf Folgebeiträge bzw. Nachschüsse
oder Ausschüttung bestimmt der Vorstand; dies hat spätestens nach
Ablauf von drei Jahren zu erfolgen. Maßstab für die Anrechnung oder
Verteilung der Beitragsrückerstattung ist das Verhältnis des Jahresbei-
trages für das Folgejahr. Bagatellbeträge werden nicht verteilt. Über den 
kleinsten zu verteilenden Betrag beschließt der Vorstand.

4. Im Laufe des Geschäftsjahres beigetretene oder ausgeschiedene Mitglie-
der sind von der Beitragsrückerstattung ausgeschlossen.

§ 17 Anlage des Vereinsvermögens

Das Vereinsvermögen wird nach den gesetzlichen Vorschriften und den von 
der Aufsichtsbehörde erlassenen Richtlinien angelegt.

V. Bestandsübertragung, Verschmelzung, Auflösung des Vereins

§ 18 Durchführung

1. Die Mitgliedervertreterversammlung kann die Übertragung des Be-
standes oder eines Teilbestandes auf ein anderes oder die Verschmel-
zung mit einem anderen Versicherungsunternehmen oder die Auflö-
sung des Vereins beschließen.

2. Der Beschluss kann nur erfolgen, wenn in der Einladung auf den Zweck
besonders hingewiesen wird. Es bedarf einer Mehrheit von ¾ der erschie-
nenen Mitglieder und der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

3. Die zwischen dem Verein und den Mitgliedern bestehenden Versiche-
rungsverhältnisse erlöschen vier Wochen nach der Bekanntmachung des 
von der Aufsichtsbehörde genehmigten Auflösungsbeschlusses. Die Be-
kanntmachung hat schriftlich an alle Mitglieder des Vereins zu erfolgen.

§ 19 Liquidation

Nach der Auflösung des Vereins findet die Liquidation durch den Vorstand 
statt, jedoch kann die Mitgliedervertreterversammlung auch andere Per-
sonen zu Liquidatoren bestellen, die ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit 
fassen. Ergibt sich nach Beendigung der Liquidation ein Überschuss, so wird 
dieser nach dem Verhältnis der im letzten Geschäftsjahr gezahlten Beiträge 
an die Mitglieder verteilt, ein etwaiger Fehlbetrag ist in gleicher Weise durch 
Nachschüsse zu decken

Beschlossen durch die Hauptversammlung am 9. Juli 1986.
Genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 29. 
September 1986. Gesch.-Z. IV-5017-2/86.
Änderungen genehmigt am 26. April 1993 Gesch.-Z. IV 5017 2/93; am 29.09.2000 
Gesch.-Z. IV-043-5017 2/00;  am 17.07.2001 Gesch.-Z. 043-5017-1/01; am 
07.07.2003 Gesch.-Z. VA 43-VU 5017-2/02; am 17.12.2004 Gesch.-Z. VA 32-VU 5017-
2/04; Änderungen genehmigt durch die Hauptversammlung am 23.06.2006.
Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsauf-
sicht 08. August 2011. Gesch.-Z. VA 32-I 5002-5017-2008/0001, Änderung geneh-
migt durch die Hauptversammlung vom 29.06.2010 sowie vom 29.06.2011.
Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsauf-
sicht 06. März 2012. Gesch.-Z. VA 34-I 5002-5017-2012/0001, Änderung genehmi-
gt durch die außerordentliche Hauptversammlung vom 27.02.2012.
Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht 21.05.2013. Gesch.-Z. VA 34-I 5002-5017-2013/0001
Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht 09.10.2013. Gesch.-Z. VA 34-I 5002-5017-2013/0001, Änderung genehmigt 
durch die Hauptversammlung vom 26.06.2013
Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht 10.01.2014. Gesch.-Z. VA 34-I 5002-5017-2014/0001, Änderung genehmigt 
durch den Aufsichtsrat am 26.11.2013



Seite 28 von 28




